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Amt Barnim-Oderbruch 
BEKANNTMACHUNG
Die Amtsausschuss hat folgende Beschlüsse 
gefasst:
öffentliche Sitzung des Amtsausschusses des 
Amtes Barnim-Oderbruch vom 10.11.2015:
Beschluss Nr: AA/20151110/Ö11
Beschluss:
Der Amtsausschuss des Amtes Barnim-Oder-
bruch beschließt die Festsetzung 
des Höchstbetrages des Kassenkredites auf 
1.000.000 Euro zur Überbrückung 
von Liquiditätsengpässen. 
Dieser Beschluss wird ohne zeitliche Befristung 
gefasst.
Er gilt solange fort, bis er geändert oder auf-
gehoben wird.
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder: 12, davon anwesend: 11, davon 
wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgK-
Verf ausgeschlossen: 0
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 11, Dagegen: 0, Enthaltung: 0
Eilentscheidung vom 24.09.2015
Der Amtsdirektor des Amtes Barnim-Oder-
bruch, Herr Karsten Birkholz, und der Amtsaus-
schussvorsitzender, Herr Rudolf Schlothauer, 
treffen folgende Eilentscheidung:
Entsprechend des § 16 Abs.2  zweites Gesetz 
zur Ausführung des Achten Buches des So-
zialgesetzbuches - Kinder- und Jugendhilfe 
-(Kindertagesstättengesetz - KitaG) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 27. Juni 2004 
(GVBl.I/04, [Nr. 16], S.384) zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 27. Juli 2015(GVBl.I/15, 
[Nr. 21]) erfolgt die Personalkostenförderung 

im Kindertagesstättenbereich.
Diese Förderung wird quartalsweise zu 
den Stichtagsmeldungen gemäß § 3 Abs. 
2 Kindertagesstätten-Betriebskosten- und 
Nachweisverordnung – ( KitaBKNV) gezahlt. 
Nach Jahresabschluss erfolgt eine Abrechnung 
der tatsächlich gezahlten Personalkosten für 
pädagogisches Fachpersonal gemäß § 9 Kita-
Personalverordnung – KitaPersV.
Aus den gezahlten Personalkosten  und den 
ermittelten Personalstellen wird für jede Kin-
dertagsstätte ein Durchschnittssatz gebildet, der 
zur Ermittlung der zustehenden Zuwendung 
unter Berücksichtigung des Jahresmittels dient. 
Es erfolgt dann eine Spitzabrechnung der zu-
stehenden Gesamtzuwendungen und der bereits 
gezahlten Abschläge.
Die ermittelte Gesamtzuwendung für das Jahr 
2014 beträgt 1.405.447,22 €
Im Jahr 2014 erhaltene Abschläge   1.417.620.00 
€ . Somit müssen 12.172,78 € zurückgezahlt 
werden.
Der Amtsdirektor des Amtes Barnim-Oder-
bruch, Herr Karsten Birkholz, und der Amts-
ausschussvorsitzender, Herr Rudolf Schlo-
thauer, weisen die Zahlung der 12.172,78 
€ zur Zahlung an den Landkreis Märkisch 
-Oderland an.
Die Deckung ist in voller Höhe im Produkt 
36500, Sachkonto 448220 gegeben.
Die Eilentscheidung wurde am 10.11.2015 
durch den Amtsausschuss des Amtes Bar-
nim-Oderbruch bestätigt.Beschluss Nr: 
AA/20151110/Ö14
Beschluss:
1. Der Beschluss AA/20131119/Ö13 vom 
19.11.2015 wird aufgehoben.
2. Der Amtsausschuss Barnim-Oderbruch 
beschließt die Schaffung einer Personalstelle 
„Klimaschutzmanager/in“ für drei Jahre (36 
Monate). Die Personalstelle ist interkommu-
nal zu gleichen Teilen mit Wriezen und 
Bad Freienwalde zu bewirtschaften. Die 



Personalstelle ist beim Amt Barnim-Oderbruch 
anzusiedeln. Für die Stelle sind Fördermittel zu 
beantragen. Die Schaffung erfolgt nur, wenn die 
Mittel bewilligt werden.
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder: 12, davon anwesend: 11, davon 
wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgK-
Verf ausgeschlossen: 0
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 8, Dagegen: 3, Enthaltung: 0

Amt Barnim-Oderbruch
08.09.2015
Eilentscheidung
Der Amtsausschussvorsitzende, Herr Rudolf 
Schlothauer und der Amtsdirektor des Amtes 
Barnim-Oderbruch, Herr Karsten Birkholz 
haben folgende Eilentscheidung getroffen: Eine 
Kreditumschuldung.
Wriezen, 08.09.2015 
Die Eilentscheidung wurde am 10.11.2015 
durch den Amtsausschuss bestätigt.

Amt Barnim-Oderbruch 
Gemeinde Bliesdorf
BEKANNTMACHUNG
Die Gemeindevertretung Bliesdorf hat folgende 
Beschlüsse gefasst:
öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung 
Bliesdorf vom 19.10.2015:
Beschluss Nr:  Blies/20151019/Ö10
Beschluss:
Die Gemeindevertretung Bliesdorf be-
schließt:
1. Die teilweise Aufhebung des Beschlusses 
vom 13.07.2015, Blies/20150713/Ö15, zur 
2. Änderung des Flächennutzungsplans mit 
integriertem Landschaftsplan der Gemeinde 
Bliesdorf, OT: Bliesdorf. Die Abwägung zu den 
eingegangenen Stellungnahmen der Behörden 
und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
wird nicht aufgehoben.
2. Die 2. Änderung des Flächennutzungsplans 
mit integriertem Landschaftsplan der Gemeinde 
Bliesdorf, OT: Bliesdorf wird in der vorliegen-
den Fassung vom Oktober 2015 (Feststellungs-
beschluss) beschlossen. Die Begründung in 
der vorliegenden Fassung vom Oktober 2015 
wird gebilligt.
3. Die 2. Änderung des Flächennutzungsplans 
mit integriertem Landschaftsplan der Gemein-
de Bliesdorf, OT: Bliesdorf ist der höheren 
Verwaltungsbehörde zur Genehmigung vor-
zulegen. Die Erteilung der Genehmigung ist 
ortsüblich bekannt zu machen. Die 2. Änderung 
des Flächennutzungsplans mit integriertem 
Landschaftsplan der Gemeinde Bliesdorf, OT: 
Bliesdorf ist mit der Begründung und der um-
fassenden Erklärung über die Art und Weise, 
wie die Umweltbelange und die Ergebnisse 
der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
in dem Flächennutzungsplan berücksichtigt 
wurden und aus welchen Gründen der Plan nach 
der Abwägung mit den geprüften, in Betracht 
kommenden anderweitigen Planungsmöglich-
keiten gewählt wurde, zu jedermanns Einsicht 

bereit zu halten.
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder: 10, davon anwesend: 10, davon 
wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgK-
Verf ausgeschlossen: 1
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 9, Dagegen: 0, Enthaltung: 0
Beschluss Nr:  Blies/20151019/Ö11
Beschluss:
Die Gemeindevertretung Bliesdorf be-
schließt:
1. Die teilweise Aufhebung des Beschlusses 
vom 13.07.2015, Blies/20150713/Ö12, zur 
5. Änderung des Flächennutzungsplans mit 
integriertem Landschaftsplan der Gemeinde 
Bliesdorf, OT: Metzdorf. Die Abwägung zu den 
eingegangenen Stellungnahmen der Behörden 
und sonstigen Trägern öffentlicher Belange 
wird nicht aufgehoben. 
2. Die 5. Änderung des Flächennutzungsplans 
mit integriertem Landschaftsplan der Gemeinde 
Bliesdorf, OT: Bliesdorf wird in der vorliegen-
den Fassung vom Oktober 2015 (Feststellungs-
beschluss) beschlossen. Die Begründung in 
der vorliegenden Fassung vom Oktober 2015 
wird gebilligt.
3. Die 5. Änderung des Flächennutzungsplans 
mit integriertem Landschaftsplan der Gemeinde 
Bliesdorf, OT: Bliesdorf ist der höheren Ver-
waltungsbehörde zur Genehmigung vor-
zulegen. Die Erteilung der Genehmigung ist 
ortsüblich bekannt zu machen. Die 5. Änderung 
des Flächennutzungsplans mit integriertem 
Landschaftsplan der Gemeinde Bliesdorf, OT: 
Bliesdorf ist mit der Begründung und der um-
fassenden Erklärung über die Art und Weise, 
wie die Umweltbelange und die Ergebnisse 
der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
in dem Flächennutzungsplan berücksichtigt 
wurden und aus welchen Gründen der Plan nach 
der Abwägung mit den geprüften, in Betracht 
kommenden anderweitigen Planungsmöglich-
keiten gewählt wurde, zu jedermanns Einsicht 
bereit zu halten.
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder: 10, davon anwesend: 10, davon 
wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgK-
Verf ausgeschlossen: 1
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 9, Dagegen: 0, Enthaltung: 0
Beschluss Nr:  Blies/20151019/Ö12
Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Blies-
dorf stimmt dem anliegenden Durchführungs- 
vertrag, incl. der Anlagen mit Stand: 10/2015, 
mit der Castus GmbH zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan „Freifl ächen-Photovoltaikanla-
ge- Kunersdorf I (ehemalige Schweineanlage 
Kunersdorf)“ der Gemeinde Bliesdorf zu und 
befürwortet den Vertragsabschluss.
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder: 10, davon anwesend: 9, davon 
wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgK-
Verf ausgeschlossen: 1
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 9, Dagegen: 0, Enthaltung: 0
Beschluss Nr:  Blies/20151019/Ö13
Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Blies-
dorf stimmt dem anliegenden Durchführungs-
vertrag, incl. der Anlagen mit Stand: 10/2015, 
mit der Castus GmbH zum vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan „Freifl ächen-Photovoltaikan-
lage – Kunersdorf II (ehemalige Rinderanlage 

Kunersdorf)“ der Gemeinde Bliesdorf zu und 
befürwortet den Vertragsabschluss.
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder: 10, davon anwesend: 9, davon 
wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgK-
Verf ausgeschlossen: 1
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 9, Dagegen: 0, Enthaltung: 0
Beschluss Nr:  Blies/20151019/Ö14
Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Blies-
dorf beschließt:
1. Die eingegangenen Stellungnahmen der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB bzw. der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurden 
geprüft und deren Behandlung entsprechend 
den jeweiligen Empfehlungen in den jeweiligen 
Abwägungstabellen (Anlage 1) beschlossen.
2. Die Öffentlichkeit sowie die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange, die im 
Rahmen der  Beteiligung eine Stellungnahme 
abgegeben haben, sind über das Ergebnis der 
Abwägung durch eine Mitteilung zu infor-
mieren.
3. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
„Freifl ächen-Photovoltaikanlage- Kunersdorf I 
(ehemalige Schweineanlage Kunersdorf)“ der 
Gemeinde Bliesdorf wird in der vorliegenden 
Fassung vom Oktober 2015 gemäß §§ 10 Abs. 
1 BauGB im Vernehmen mit § 12 BauGB als 
Satzung beschlossen. Die Begründung wird in 
der vorliegenden Fassung vom Oktober 2015 
gebilligt.
4. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
„Freifl ächen-Photovoltaikanlage- Kunersdorf I 
(ehemalige Schweineanlage Kunersdorf)“ der 
Gemeinde Bliesdorf ist der höheren Verwal-
tungsbehörde zur Genehmigung vorzulegen. 
Die Erteilung der Genehmigung ist ortsüblich 
bekannt zu machen. Der vorhabenbezogene Be-
bauungsplan „Freifl ächen-Photovoltaikanlage- 
Kunersdorf I (ehemalige Schweineanlage Ku-
nersdorf)“ der Gemeinde Bliesdorf ist mit der 
Begründung und der umfassenden Erklärung 
über die Art und Weise, wie die Umweltbelange 
und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan 
berücksichtigt wurden und aus welchen 
Gründen der Plan nach der Abwägung mit den 
geprüften, in Betracht kommenden anderweiti-
gen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, zu 
jedermanns Einsicht bereit zu halten.
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:  10            da-
von anwesend: 9
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der 
BbgKVerf ausgeschlossen: 1
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 9, Dagegen: 0, Enthaltung: 0
Beschluss Nr:  Blies/20151019/Ö15
Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Blies-
dorf beschließt:
1. Die eingegangenen Stellungnahmen der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB bzw. der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurden 
geprüft und deren Behandlung entsprechend 
den jeweiligen Empfehlungen in den jeweiligen 
Abwägungstabellen (Anlage 1) beschlossen.
2. Die Öffentlichkeit sowie die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange, die im 
Rahmen der  Beteiligung eine Stellungnahme 
abgegeben haben, sind über das Ergebnis der 
Abwägung zu unterrichten.
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3. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
„Freifl ächen-Photovoltaikanlage- Kunersdorf 
II (ehemalige Rinderanlage Kunersdorf)“ der 
Gemeinde Bliesdorf wird in der vorliegenden 
Fassung vom Oktober 2015 gemäß §§ 10 Abs. 
1 BauGB im Vernehmen mit § 12 BauGB als 
Satzung beschlossen. Die Begründung wird in 
der vorliegenden Fassung vom Oktober 2015 
gebilligt.
4. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
„Freifl ächen-Photovoltaikanlage- Kunersdorf 
II (ehemalige Rinderanlage Kunersdorf)“ der 
Gemeinde Bliesdorf ist der höheren Verwal-
tungsbehörde zur Genehmigung vorzulegen. 
Die Erteilung der Genehmigung ist ortsüblich 
bekannt zu machen. Der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan „Freifl ächen-Photovoltaikanla-
ge-Kunersdorf II (ehemalige Rinderanlage Ku-
nersdorf)“ der Gemeinde Bliesdorf ist mit der 
Begründung und der umfassenden Erklärung 
über die Art und Weise, wie die Umweltbelange 
und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und 
Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan 
berücksichtigt wurden und aus welchen 
Gründen der Plan nach der Abwägung mit den 
geprüften, in Betracht kommenden anderweiti-
gen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde, zu 
jedermanns Einsicht bereit zu halten.
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder: 10, davon anwesend: 10, davon 
wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgK-
Verf ausgeschlossen: 1
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 9, Dagegen: 0, Enthaltung: 0
Beschluss Nr:  Blies/20151019/Ö16
Beschluss:
Die Gemeindevertretung Bliesdorf befür-
wortet die überplanmäßíge Ausgabe in Höhe 
von 5.800,00 € für die Energiekosten der 
Straßenbeleuchtungsanlagen (KT: 541.00.06, 
SK 527.122).
Die Deckung erfolgt aus dem Produkt Energie-
versorgung e.dis, Sachkonto 465.100, Gewinn-
anteile aus verbundenen Unternehmen.
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder: 10, davon anwesend: 10, davon 
wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgK-
Verf ausgeschlossen: 0
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 10, Dagegen: 0, Enthaltung: 0

Amt Barnim-Oderbruch 
Gemeinde Bliesdorf
BEKANNTMACHUNG
Die Gemeindevertretung Bliesdorf hat folgende 
Beschlüsse gefasst:
öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung 
Bliesdorf vom 09.11.2015:
Beschluss Nr:  Blies/20151109/Ö12
Beschluss:
Die Gemeindevertretung Bliesdorf  beschließt 
die Aufstellung der 1. Änderung der Innen- und 
Abrundungssatzung der Gemeinde Bliesdorf 
für den Ortsteil Vevais. Der Aufstellungsbe-
schluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2, 
Abs. 1 BauGB).
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder: 10, davon anwesend: 10, davon 
wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgK-
Verf ausgeschlossen: 1
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 9, Dagegen: 0, Enthaltung: 0

Bekanntmachungsanordnung
Die nachstehende
2. Änderung des Flächennutzungsplanes mit 
integriertem Landschaftsplan der Gemeinde 
Bliesdorf, OT Bliesdorf
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verlet-
zung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des 
Baugesetzbuches bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften sowie Mängel des Abwä-
gungsvorganges gemäß § 215 Baugesetzbuch 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres seit dieser Bekanntmachung 
schriftlich gegenüber dem Amt Barnim-
Oderbruch geltend gemacht worden sind. Bei 
der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der 
die Verletzung oder die Mängel begründen 
soll, darzulegen.
Es wird auf die Fälligkeit und der Erlöschung 
von Entschädigungsansprüchen (§ 44, Abs. 3 
Satz 1 und 2 und Abs. 4, sowie § 39 BauGB) 
hingewiesen.
In die 2. Änderung des Flächennutzungsplanes 
mit integriertem Landschaftsplan der Gemeinde 
Bliesdorf, OT: Bliesdorf, bestehend aus der 
Planzeichnung, der Begründung und dem 
Umweltbericht, kann jeder während der all-
gemeinen Öffnungszeiten des Amtes Barnim-
Oderbruch, Freienwalder Straße 48 in 16269 
Wriezen, Zimmer 107, Einsicht nehmen und 
über den Inhalt Auskunft erhalten.
Wriezen, den 13.11.2015
Karsten Birkholz
Amtsdirektor

Amt Barnim-Oderbruch 
Freienwalder Straße 48
16269 Wriezen
für: Gemeinde Bliesdorf

16269 Bliesdorf

ERSATZBEKANNTMACHUNG
2. Änderung des Flächennutzungsplanes 

mit integriertem Landschaftsplan der 
Gemeinde Bliesdorf, OT: Bliesdorf

Die von der Gemeindevertretung Bliesdorf 
am 19.10.2015 beschlossene 2. Änderung des 
Flächennutzungsplanes mit integriertem Land-
schaftsplan der Gemeinde Bliesdorf, bestehend 
aus der Planzeichnung und der Begründung, 
wurde mit Verfügung der höheren Verwaltungs-
behörde vom 22.10.2015, AZ: 63.30/02256-15, 
genehmigt.
Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit 
bekannt gemacht. Die 2. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Gemeinde Bliesdorf 
tritt mit der Bekanntmachung in Kraft.
Jedermann kann in die 2. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes, bestehend aus der Plan-
zeichnung und der Begründung, dazu ab dem 
Tag dieser Bekanntmachung im
Amt Barnim-Oderbruch, Freienwalder Straße 
48, Zimmer: 107, 16269 Wriezen
während der Sprechzeiten
Dienstag 8.00-12.00 und
 14.00-18.00 Uhr
Donnerstag 8.00-12.00 und
 14.00-16.00 Uhr
einsehen und über den Inhalt Auskunft ver-
langen.
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 und 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften ist unbeachtlich, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden ist. Mängel 
der Abwägung sind unbeachtlich, wenn sie 
nicht innerhalb von sieben Jahren seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden sind. Dabei 
ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder 
den Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215 
Abs.1 BauGB). 
Auf die Vorschriften des § 39 und 44 Abs. 3 
Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die 
fristgemäße Geltendmachung etwaiger Ent-
schädigungsansprüche für Eingriffe in eine 
bisher zulässige Nutzung durch die 2. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes und über das 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird 
hingewiesen.

Wriezen, den 13.11.2015
Karsten Birkholz
Amtsdirektor

Beschluss Nr:  Blies/20151109/Ö13
Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Blies-
dorf beschließt das Haushaltssicherungskon-
zept gemäß § 63 (5) der Kommunalverfassung 
für das Land Brandenburg zum Haushaltsplan 
2016.
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder: 10, davon anwesend: 10, davon 
wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgK-
Verf ausgeschlossen: 0
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 7, Dagegen: 1, Enthaltung: 2
Beschluss Nr:  Blies/20151109/Ö14
Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Bliesdorf beschließt gem. der §§ 65-67 der 
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg 
(BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 (GVBl. 
I S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. I Nr. 14) 
die Haushaltssatzung mit anliegendem Haus-
haltsplan für das Haushaltsjahr 2016.
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder: 10, davon anwesend: 10, davon 
wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgK-
Verf ausgeschlossen: 0
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 9, Dagegen: 0, Enthaltung: 1
Beschluss Nr:  Blies/20151109/N19
Beschluss:
Die Gemeindevertretung Bliesdorf beschließt 
eine Grundstücksangelegenheit.
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder: 10, davon anwesend: 10, davon 
wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgK-
Verf ausgeschlossen: 0
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 9, Dagegen: 0, Enthaltung: 1

Bekanntmachungsanordnung
Die nachstehende
5. Änderung des Flächennutzungsplanes mit 
integriertem Landschaftsplan der Gemeinde 
Bliesdorf, OT Bliesdorf
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verlet-
zung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 des 
Baugesetzbuches bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften sowie Mängel 
des Abwägungsvorganges gemäß § 215 
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Amt Barnim-Oderbruch 
Freienwalder Straße 48
16269 Wriezen
für: Gemeinde Bliesdorf

16269 Bliesdorf

ERSATZBEKANNTMACHUNG
5. Änderung des Flächennutzungs-planes 
mit integriertem Landschaftsplan der Ge-

meinde Bliesdorf, OT: Metzdorf
Die von der Gemeindevertretung Bliesdorf 
am 19.10.2015 beschlossene 5. Änderung des 
Flächennutzungsplanes mit integriertem Land-
schaftsplan der Gemeinde Bliesdorf, bestehend 
aus der Planzeichnung und der Begründung, 
wurde mit Verfügung der höheren Verwaltungs-
behörde vom 22.10.2015, AZ: 63.30/02257-15, 
genehmigt.
Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit 
bekannt gemacht. Die 5. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes der Gemeinde Bliesdorf 
tritt mit der Bekanntmachung in Kraft.
Jedermann kann in die 5. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes, bestehend aus der Plan-
zeichnung und der Begründung, dazu ab dem 
Tag dieser Bekanntmachung im
Amt Barnim-Oderbruch, Freienwalder Straße 
48, Zimmer: 107, 16269 Wriezen
während der Sprechzeiten
Dienstag 8.00-12.00 und
 14.00-18.00 Uhr
Donnerstag 8.00-12.00 und
 14.00-16.00 Uhr
einsehen und über den Inhalt Auskunft ver-
langen.
Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 und 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften ist unbeachtlich, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden ist. Mängel 
der Abwägung sind unbeachtlich, wenn sie 
nicht innerhalb von sieben Jahren seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden sind. Dabei 
ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder 
den Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215 
Abs.1 BauGB).

Festsetzung der Zweitwohnungssteuer für 
das Kalenderjahr 2016 der Gemeinde Blies-
dorf durch öffentliche Bekanntmachung
Diese Festsetzung durch öffentliche Bekannt-
machung betrifft gemäß § 12a Kommunalab-
gabengesetz für das Land Brandenburg (KAG) 
alle Zweitwohnungssteuerpfl ichtigen, die im 
Kalenderjahr 2016 die gleiche Zweitwohnungs-
steuer wie im Vorjahr zu entrichten haben. 
Für sie wird die Zweitwohnungssteuer für 
das Kalenderjahr 2016 gem. Zweitwohnungs-
steuersatzung vom 20.12.2004 der Gemeinde 
Bliesdorf, veröffentlicht im Amtsblatt für das 
Amt Barnim-Oderbruch, Nr. 02, S. 2 - 3 vom 
01.02.2005 durch diese öffentliche Bekannt-
machung mit dem zuletzt für das Kalenderjahr 
2015 veranlagten Betrag festgesetzt. Diese 
Steuerfestsetzung hat mit dem Tag der öffent-
lichen Bekanntmachung die Rechtswirkung 
eines schriftlichen Steuerbescheides.
Der Steuersatz  für die Zweitwohnungssteuer 
bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Er 
beträgt: 10 %
Soweit Änderungen in den Besteuerungsgrund-
lagen eintreten, wird hierüber ein entsprechen-
der Zweitwohnungssteuerbescheid erteilt.
Zahlungsaufforderung
Die Steuerpfl ichtigen, die keine Ermächtigung 
zur Abbuchung der Zweitwohnungssteuer 
erteilt haben, werden gebeten, die Zweitwoh-
nungssteuer 2016 - wie im zuletzt ergangenen 
Bescheid festgesetzt - unter Angabe des Zah-
lungsgrundes (Personenkonto-Nr./Kassenzei-
chen des Steuerbescheides) zu entrichten. 
Konto-Nr.: 1300022236
BLZ: 17054040
Sparkasse Märkisch Oderland
IBAN: DE44170540401300022236
BIC/SWIFT: WELADED1MOL
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb 
eines Monats nach öffentlicher Bekanntma-
chung Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist beim Amt Barnim-Oderbruch 
- Der Amtsdirektor -, Freienwalder Str. 48, 
16269 Wriezen schriftlich oder zur Nieder-
schrift einzulegen.
Bitte beachten Sie:
Die Einlegung eines Widerspruchs ändert nichts 
an der fristgerechten Zahlungspfl icht.

Wriezen, den 22.10.2015
Karsten Birkholz
Amtsdirektor

Festsetzung der Grundsteuer für das Kalen-
derjahr 2016 der Gemeinde Bliesdorf durch 
öffentliche Bekanntmachung
Diese Festsetzung durch öffentliche Bekannt-
machung betrifft alle Grundsteuerpfl ichtigen, 

Festsetzung der Hundesteuer für das Kalen-
derjahr 2016 der Gemeinde Bliesdorf durch 
öffentliche Bekanntmachung
Diese Festsetzung durch öffentliche Bekannt-
machung betrifft gemäß § 12a Kommunal-
abgabengesetz für das Land Brandenburg 
(KAG) alle Hundesteuerpfl ichtigen, die im 
Kalenderjahr 2016 die gleiche Hundesteuer wie 
im Vorjahr zu entrichten haben. Für sie wird 
die Hundesteuer für das Kalenderjahr 2016 
gem. Hundesteuersatzung vom 24.09.2012 der 
Gemeinde Bliesdorf, veröffentlicht im Amts-
blatt für das Amt Barnim-Oderbruch, Nr.12, 
S. 2-4 vom 01.12.2012 durch diese öffentliche 
Bekanntmachung mit dem zuletzt für das Ka-
lenderjahr 2015 veranlagten Betrag festgesetzt. 
Diese Steuerfestsetzung hat mit dem Tag der öf-
fentlichen Bekanntmachung die Rechtswirkung 
eines schriftlichen Steuerbescheides.
Die Hundesteuersätze bleiben gegenüber dem 
Vorjahr unverändert. Sie betragen:

Baugesetzbuch unbeachtlich werden, wenn 
sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung schriftlich gegenüber dem Amt 
Barnim-Oderbruch geltend gemacht worden 
sind. Bei der Geltendmachung ist der Sach-
verhalt, der die Verletzung oder die Mängel 
begründen soll, darzulegen.
Es wird auf die Fälligkeit und der Erlöschung 
von Entschädigungsansprüchen (§ 44, Abs. 3 
Satz 1 und 2 und Abs. 4, sowie § 39 BauGB) 
hingewiesen.
In die 5. Änderung des Flächennutzungsplanes 
mit integriertem Landschaftsplan der Gemeinde 
Bliesdorf, OT: Bliesdorf, bestehend aus der 
Planzeichnung, der Begründung und dem 
Umweltbericht, kann jeder während der all-
gemeinen Öffnungszeiten des Amtes Barnim-
Oderbruch, Freienwalder Straße 48 in 16269 
Wriezen, Zimmer 107, Einsicht nehmen und 
über den Inhalt Auskunft erhalten.

Wriezen, den 13.11.2015
Karsten Birkholz
Amtsdirektor

Auf die Vorschriften des § 39 und 44 Abs. 3 
Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die 
fristgemäße Geltendmachung etwaiger Ent-
schädigungsansprüche für Eingriffe in eine 
bisher zulässige Nutzung durch die 5. Ände-
rung des Flächennutzungsplanes und über das 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird 
hingewiesen.

Wriezen, den 13.11.2015
Karsten Birkholz
Amtsdirektor

die im Kalenderjahr 2016 die gleiche Grund-
steuer wie im Vorjahr zu entrichten haben.
Für sie wird die Grundsteuer für das Kalender-
jahr 2016 gem. § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz 
durch diese öffentliche Bekanntmachung mit 
dem zuletzt für das Kalenderjahr 2015 veran-
lagten Betrag festgesetzt.
Diese Steuerfestsetzung hat mit dem Tag der 
öffentlichen Bekanntmachung die  Rechtswir-
kung eines schriftlichen Steuerbescheides.
Die Grundsteuerhebesätze bleiben gegenüber 
dem Vorjahr unverändert. Sie betragen:
a) für die land- und forst-

wirtschaftlichen Betriebe
Grundsteuer A 295 v.H.

b) für die Grundstücke
Grundsteuer B 395 v.H.

der Steuermessbeträge.
Soweit Änderungen in den Besteuerungsgrund-
lagen oder durch Eigentumswechsel eintreten, 
wird hierüber ein entsprechender Grundsteu-
erbescheid erteilt.
Zahlungsaufforderung
Die Steuerpfl ichtigen, die keine Ermächtigung 
zur Abbuchung der Grundsteuer erteilt haben, 
werden gebeten, die Grundsteuer 2016 - wie im 
zuletzt ergangenen Bescheid festgesetzt- unter 
Angabe des Zahlungsgrundes (Personenkonto-
Nr./Kassenzeichen des Steuerbescheides) zu 
entrichten.
Konto-Nr.: 1300022236
BLZ: 17054040
Sparkasse Märkisch Oderland
IBAN: DE44170540401300022236
BIC/SWIFT: WELADED1MOL
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb 
eines Monats nach dieser öffentlichen Bekannt-
machung Widerspruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist beim Amt Barnim-
Oderbruch - Der Amtsdirektor -, Freienwalder 
Str. 48, 16269 Wriezen schriftlich oder zur 
Niederschrift einzulegen.
Bitte beachten Sie:
Die Einlegung eines Widerspruchs ändert nichts 
an der fristgerechten Zahlungspfl icht.

Wriezen, den 22.10.2015
Karsten Birkholz
Amtsdirektor
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für den 1. Hund 20,00 €
für den 2. Hund 50,00 €
für den 3. und
jeden weiteren Hund 100,00 €
für gefährliche Hunde 128,00 €

Jeder Hundehalter ist verpfl ichtet Änderungen 
bei der Haltung der Hunde dem Amt Barnim-
Oderbruch mitzuteilen.
Soweit Änderungen in den Besteuerungsgrund-
lagen eintreten, wird hierüber ein entsprechen-
der Hundesteuerbescheid erteilt.
Zahlungsaufforderung
Die Steuerpflichtigen, die keine Ermächti-
gung zur Abbuchung der Hundesteuer erteilt 
haben, 
werden gebeten, die Hundesteuer 2016 - wie im 
zuletzt ergangenen Bescheid festgesetzt - unter 
Angabe des Zahlungsgrundes (Kassenzeichen 
des Steuerbescheides) zu entrichten.
Konto-Nr.: 1300022236
BLZ: 17054040
Sparkasse Märkisch Oderland
IBAN: DE44170540401300022236
BIC/SWIFT: WELADED1MOL
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb 
eines Monats nach öffentlicher Bekanntma-
chung Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist beim Amt Barnim-Oderbruch 
- Der Amtsdirektor -, Freienwalder Str. 48, 
16269 Wriezen schriftlich oder zur Nieder-
schrift einzulegen.
Bitte beachten Sie:
Die Einlegung eines Widerspruchs ändert nichts 
an der fristgerechten Zahlungspfl icht.

Wriezen, den 22.10.2015
Karsten Birkholz
Amtsdirektor

01. 12. 2015 – Nr. 10 Seite 5

Amtliche Bekanntmachungen

Amt Barnim-Oderbruch 
Gemeinde Neulewin
BEKANNTMACHUNG
Die Gemeindevertretung Neulewin hat folgende 
Beschlüsse gefasst:
öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung 
Neulewin vom 07.10.2015:
Beschluss Nr: GV Nlw/20151007/N19
Beschluss:
Die Gemeindevertretung Neulewin beschließt die 
Vergabe der Leistungung zum Winterdienst. 
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder: 11, davon anwesend: 11, davon 
wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgK-
Verf ausgeschlossen: 0
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 10, Dagegen: 0, Enthaltung: 1

Amt Barnim-Oderbruch 
Gemeinde Neulewin
BEKANNTMACHUNG
Die Gemeindevertretung Neulewin hat folgende 
Beschlüsse gefasst:
öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung 

Festsetzung der Zweitwohnungssteuer für 
das Kalenderjahr 2016 der Gemeinde Neule-
win durch öffentliche Bekanntmachung
Diese Festsetzung durch öffentliche Bekannt-
machung betrifft gemäß § 12a Kommunalab-
gabengesetz für das Land Brandenburg (KAG) 
alle Zweitwohnungssteuerpfl ichtigen, die im 
Kalenderjahr 2016 die gleiche Zweitwohnungs-
steuer wie im Vorjahr zu entrichten haben. 
Für sie wird die Zweitwohnungssteuer für 
das Kalenderjahr 2016 gem. Zweitwohnungs-
steuersatzung vom 24.11.2004 der Gemeinde 
Neulewin, veröffentlicht im Amtsblatt für das 
Amt Barnim-Oderbruch , Nr. 01, S. 5 - 6 vom 
01.01.2005 durch diese öffentliche Bekannt-
machung mit dem zuletzt für das Kalenderjahr 
2015 veranlagten Betrag festgesetzt. Diese 
Steuerfestsetzung hat mit dem Tag der öffent-
lichen Bekanntmachung die Rechtswirkung 
eines schriftlichen Steuerbescheides.
Der Steuersatz  für die Zweitwohnungssteuer 
bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Er 
beträgt: 10 %.
Soweit Änderungen in den Besteuerungsgrund-
lagen eintreten, wird hierüber ein entsprechen-
der Zweitwohnungssteuerbescheid erteilt.
Zahlungsaufforderung
Die Steuerpfl ichtigen, die keine Ermächtigung 
zur Abbuchung der Zweitwohnungssteuer 
erteilt haben, werden gebeten, die Zweitwoh-
nungssteuer 2016 - wie im zuletzt ergangenen 
Bescheid festgesetzt - unter Angabe des Zah-
lungsgrundes (Personenkonto-Nr./Kassenzei-
chen des Steuerbescheides) zu entrichten. 
Konto-Nr.: 1300022236
BLZ: 17054040
Sparkasse Märkisch Oderland
IBAN: DE44170540401300022236
BIC/SWIFT: WELADED1MOL
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb 
eines Monats nach öffentlicher Bekanntma-
chung Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist beim Amt Barnim-Oderbruch 

Neulewin vom 04.11.2015:
Beschluss Nr: GV Nlw/20151104/Ö12
Beschluss:
Die Gemeindevertretung Neulewin beschließt 
die Beantragung einer Tempo 30-Zone in 
Neulewin Heinrichsdorf. Die Tempo 30-Zone 
soll folgende Straßen bzw. Straßenabschnitte 
umfassen:
1. Dorfstraße ab der Zufahrt der Hausnummer 
1 und zur Hausnummer 17 bis zur 
Hausnummer 8.
2. Östlich zur Dorfstraße parallel verlaufende 
Anliegerstraße von der Hausnummer 17 bis zur 
Hausnummer 12.
3. Westlich zur Dorfstraße parallel verlaufende 
Anliegerstraße von der Hausnummer 2 bis zur 
Hausnummer 4.
Die Standorte der aufzustellenden Verkehrs-
zeichen 274.2-40 (Beginn und Ende Tempo 
30-Zone auf Vorder- und Rückseite) ist auf 
dem beiliegenden Lageplan gekennzeichnet, 
der Bestandteil des Beschlusses ist.
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder: 11, davon anwesend: 7, davon 
wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgK-
Verf ausgeschlossen: 0
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 7, Dagegen: 0, Enthaltung: 0

- Der Amtsdirektor -, Freienwalder Str. 48, 
16269 Wriezen schriftlich oder zur Nieder-
schrift einzulegen.
Bitte beachten Sie:
Die Einlegung eines Widerspruchs ändert nichts 
an der fristgerechten Zahlungspfl icht.

Wriezen, den 22.10.2015
Karsten Birkholz
Amtsdirektor

Festsetzung der Grundsteuer für das Kalen-
derjahr 2016 der Gemeinde Neulewin durch 
öffentliche Bekanntmachung
Diese Festsetzung durch öffentliche Bekannt-
machung betrifft alle Grundsteuerpfl ichtigen, 
die im Kalenderjahr 2016 die gleiche Grund-
steuer wie im Vorjahr zu entrichten haben.
Für sie wird die Grundsteuer für das Kalender-
jahr 2016 gem. § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz 
durch diese öffentliche Bekanntmachung mit 
dem zuletzt für das Kalenderjahr 2015 veran-
lagten Betrag festgesetzt.
Diese Steuerfestsetzung hat mit dem Tag der öf-
fentlichen Bekanntmachung die Rechtswirkung 
eines schriftlichen Steuerbescheides.
Die Grundsteuerhebesätze bleiben gegenüber 
dem Vorjahr unverändert. Sie betragen:
a) für die land- und forst-

wirtschaftlichen Betriebe
Grundsteuer A 284 v.H.

b) für die Grundstücke 
Grundsteuer B 389 v.H.

der Steuermessbeträge.
Soweit Änderungen in den Besteuerungsgrund-
lagen oder durch Eigentumswechsel eintreten, 
wird hierüber ein entsprechender Grundsteu-
erbescheid erteilt.
Zahlungsaufforderung
Die Steuerpfl ichtigen, die keine Ermächtigung 
zur Abbuchung der Grundsteuer erteilt haben, 
werden gebeten, die Grundsteuer 2016 - wie im 
zuletzt ergangenen Bescheid festgesetzt- unter 
Angabe des Zahlungsgrundes (Personenkonto-
Nr./Kassenzeichen des Steuerbescheides) zu 
entrichten. 
Konto-Nr.: 1300022236
BLZ: 17054040
Sparkasse Märkisch Oderland
IBAN: DE44170540401300022236
BIC/SWIFT: WELADED1MOL
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb 
eines Monats nach dieser öffentlichen Bekannt-
machung Widerspruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist beim Amt Barnim-
Oderbruch - Der Amtsdirektor -, Freienwalder 
Str. 48, 16269 Wriezen schriftlich oder zur 
Niederschrift einzulegen.
Bitte beachten Sie:
Die Einlegung eines Widerspruchs ändert nichts 
an der fristgerechten Zahlungspfl icht.

Wriezen, den 22.10.2015
Karsten Birkholz
Amtsdirektor

Festsetzung der Hundesteuer für das Kalen-
derjahr 2016 der Gemeinde Neulewin durch 
öffentliche Bekanntmachung
Diese Festsetzung durch öffentliche Be-
kanntmachung betrifft gemäß § 12a Kom-
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Amt Barnim-Oderbruch 
Gemeinde Neutrebbin
BEKANNTMACHUNG
Die Gemeindevertretung Neutrebbin hat fol-
gende Beschlüsse gefasst:
öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung 
Neutrebbin vom 29.10.2015:
Beschluss Nr: GV Ntr/20151029/Ö11
Beschluss:
Die Gemeindevertretung Neutrebbin be-

Festsetzung der Zweitwohnungssteuer 
für das Kalenderjahr 2016 der Gemeinde 
Neutrebbin durch öffentliche Bekanntma-
chung
Diese Festsetzung durch öffentliche Bekannt-
machung betrifft gemäß § 12a Kommunalab-
gabengesetz für das Land Brandenburg (KAG) 
alle Zweitwohnungssteuerpfl ichtigen, die im 
Kalenderjahr 2016 die gleiche Zweitwohnungs-
steuer wie im Vorjahr zu entrichten haben. 
Für sie wird die Zweitwohnungssteuer für 
das Kalenderjahr 2016 gem. Zweitwohnungs-
steuersatzung vom 09.12.1999 der Gemeinde 
Neutrebbin, veröffentlicht im Amtsblatt für 
das Amt Barnim-Oderbruch, Nr. 100, S. 3 vom 
29.05.2000 durch diese öffentliche Bekannt-
machung mit dem zuletzt für das Kalenderjahr 
2015 veranlagten Betrag festgesetzt. Diese 
Steuerfestsetzung hat mit dem Tag der öffent-
lichen Bekanntmachung die Rechtswirkung 
eines schriftlichen Steuerbescheides.
Der Steuersatz  für die Zweitwohnungssteuer 
bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Er 
beträgt: 10 %
Soweit Änderungen in den Besteuerungsgrund-
lagen eintreten, wird hierüber ein entsprechen-
der Zweitwohnungssteuerbescheid erteilt.
Zahlungsaufforderung
Die Steuerpfl ichtigen, die keine Ermächtigung 
zur Abbuchung der Zweitwohnungssteuer 
erteilt haben, werden gebeten, die Zweitwoh-
nungssteuer 2016 - wie im zuletzt ergangenen 
Bescheid festgesetzt - unter Angabe des Zah-
lungsgrundes (Personenkonto-Nr./Kassenzei-
chen des Steuerbescheides) zu entrichten. 
Konto-Nr.: 1300022236
BLZ: 17054040
Sparkasse Märkisch Oderland
IBAN: DE4417054040
BIC/SWIFT: WELADED1MOL
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb 
eines Monats nach öffentlicher Bekanntma-

Festsetzung der Grundsteuer für das Ka-
lenderjahr 2016 der Gemeinde Neutrebbin 
durch öffentliche Bekanntmachung
Diese Festsetzung durch öffentliche Bekannt-
machung betrifft alle Grundsteuerpfl ichtigen, 
die im Kalenderjahr 2016 die gleiche Grund-
steuer wie im Vorjahr zu entrichten haben.
Für sie wird die Grundsteuer für das Kalender-
jahr 2016 gem. § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz 
durch diese öffentliche Bekanntmachung mit 
dem zuletzt für das Kalenderjahr 2015 veran-
lagten Betrag festgesetzt.
Diese Steuerfestsetzung hat mit dem Tag der 
öffentlichen Bekanntmachung die 
Rechtswirkung eines schriftlichen Steuerbe-
scheides.
Die Grundsteuerhebesätze bleiben gegenüber 
dem Vorjahr unverändert. Sie betragen:
a) für die land- und forst-

wirtschaftlichen Betriebe
Grundsteuer A 304 v.H.

b) für  die Grundstücke 
Grundsteuer B 384 v.H.

der Steuermessbeträge.
Soweit Änderungen in den Besteuerungsgrund-
lagen oder durch Eigentumswechsel eintreten, 
wird hierüber ein entsprechender Grundsteu-
erbescheid erteilt.
Zahlungsaufforderung
Die Steuerpfl ichtigen, die keine Ermächtigung 
zur Abbuchung der Grundsteuer erteilt haben, 
werden gebeten, die Grundsteuer 2016 - wie im 
zuletzt ergangenen Bescheid festgesetzt- unter 
Angabe des Zahlungsgrundes (Personenkonto-
Nr./Kassenzeichen des Steuerbescheides) zu 
entrichten.
Konto-Nr.: 1300022236
BLZ: 17054040
Sparkasse Märkisch Oderland
IBAN: DE44170540401300022236
BIC/SWIFT: WELADED1MOL
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb 
eines Monats nach dieser öffentlichen Bekannt-
machung Widerspruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist beim Amt Barnim-
Oderbruch - Der Amtsdirektor -, Freienwalder 
Str. 48, 16269 Wriezen schriftlich oder zur 
Niederschrift einzulegen.
Bitte beachten Sie:
Die Einlegung eines Widerspruchs ändert nichts 
an der fristgerechten Zahlungspfl icht.

Wriezen, den 22.10.2015
Karsten Birkholz
Amtsdirektor

munalabgabengesetz für das Land Brandenburg 
(KAG) alle Hundesteuerpfl ichtigen, die im 
Kalenderjahr 2016 die gleiche Hundesteuer wie 
im Vorjahr zu entrichten haben. Für sie wird 
die Hundesteuer für das Kalenderjahr 2016 
gem. Hundesteuersatzung vom 24.05.2013 der 
Gemeinde Neulewin, veröffentlicht im Amts-
blatt für das Amt Barnim-Oderbruch, Nr.08, 
S. 1-3 vom 01.08.2013 durch diese öffentliche 
Bekanntmachung mit dem zuletzt für das Ka-
lenderjahr 2015 veranlagten Betrag festgesetzt. 
Diese Steuerfestsetzung hat mit dem Tag der öf-
fentlichen Bekanntmachung die Rechtswirkung 
eines schriftlichen Steuerbescheides.
Die Hundesteuersätze bleiben gegenüber dem 
Vorjahr unverändert. Sie betragen:

für den 1. Hund 27,00 €
für den 2. Hund 45,00 €
für den 3. und jeden
weiteren Hund 100,00 €
für gefährliche Hunde 128,00 €

Jeder Hundehalter ist verpfl ichtet Änderungen 
bei der Haltung der Hunde dem Amt Barnim-
Oderbruch mit zuteilen.
Soweit Änderungen in den Besteuerungsgrund-
lagen eintreten, wird hierüber ein entsprechen-
der Hundesteuerbescheid erteilt.
Zahlungsaufforderung
Die Steuerpfl ichtigen, die keine Ermächtigung 
zur Abbuchung der Hundesteuer erteilt haben, 
werden gebeten, die Hundesteuer 2016 - wie im 
zuletzt ergangenen Bescheid festgesetzt - unter 
Angabe des Zahlungsgrundes (Kassenzeichen 
des Steuerbescheides) zu entrichten.
Konto-Nr.: 1300022236
BLZ: 17054040
Sparkasse Märkisch Oderland
IBAN: DE44170540401300022236
BIC/SWIFT: WELADED1MOL
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb 
eines Monats nach öffentlicher Bekanntma-
chung Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist beim Amt Barnim-Oderbruch 
- Der Amtsdirektor -, Freienwalder Str. 48, 
16269 Wriezen schriftlich oder zur Nieder-
schrift einzulegen.
Bitte beachten Sie:
Die Einlegung eines Widerspruchs ändert nichts 
an der fristgerechten Zahlungspfl icht.

Wriezen, den 22.10.2015
Karsten Birkholz
Amtsdirektor

schließt, die Zustimmung zur Nutzung der 
Flurstücke 103/2 und 364 (insges. ca. 37 m²), 
Flur 3, Gemarkung Neutrebbin gegenüber der 
DB Netz AG zu erteilen. 
Die Deutsche Bahn bzw. von ihr beauftragte 
Dritte dürfen zeitweilig die Fläche als Bau-
stellenzuwegung nutzen. Nutzungsentgelt und 
Entschädigungsregelungen werden gesondert 
abgeschlossen. 
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder: 11, davon anwesend: 10, davon 
wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgK-
Verf ausgeschlossen: 0
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 10, Dagegen: 0, Enthaltung: 0
Beschluss Nr: GV Ntr/20151029/Ö12
Beschluss:
Die Gemeindevertretung Neutrebbin befür-
wortet die Verlängerung des Durchführungs-
vertrages mit der Solarpark Alttrebbin UG 
(haftungsbeschränkt) & Co.KG, Bahnhofstraße 
24 in 15320 Neutrebbin bis zum 31.12.2017.
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder: 11, davon anwesend: 10, davon 
wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgK-
Verf ausgeschlossen: 0
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 7, Dagegen: 1, Enthaltung: 2

chung Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist beim Amt Barnim-Oderbruch 
- Der Amtsdirektor -, Freienwalder Str. 48, 
16269 Wriezen schriftlich oder zur Nieder-
schrift einzulegen.
Bitte beachten Sie:
Die Einlegung eines Widerspruchs ändert nichts 
an der fristgerechten Zahlungspfl icht.

Wriezen, den 22.10.2015
Karsten Birkholz
Amtsdirektor
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Festsetzung der Hundesteuer für das Ka-
lenderjahr 2016 der Gemeinde Neutrebbin 
durch öffentliche Bekanntmachung
Diese Festsetzung durch öffentliche Bekannt-
machung betrifft gemäß § 12a Kommunalab-
gabengesetz für das Land Brandenburg alle 
Hundesteuerpfl ichtigen, die im Kalenderjahr 
2016 die gleiche Hundesteuer wie im Vorjahr 
zu entrichten haben. Für sie wird die Hunde-
steuer für das Kalenderjahr 2016 gem. Hunde-
steuersatzung vom 25.11.2004 der Gemeinde 
Neutrebbin, veröffentlicht im Amtsblatt für das 
Amt Barnim-Oderbruch, Nr.01, S. 7-10 vom 
01.01.2005 durch diese öffentliche Bekannt-
machung mit dem zuletzt für das Kalenderjahr 
2015 veranlagten Betrag festgesetzt. Diese 
Steuerfestsetzung hat mit dem Tag der öffent-
lichen Bekanntmachung die Rechtswirkung 
eines schriftlichen Steuerbescheides.
Die Hundesteuersätze bleiben gegenüber dem 
Vorjahr unverändert. Sie betragen:

für den 1. Hund 18,00 €
für den 2. Hund 27,00 €
für den 3. und jeden
weiteren Hund 48,00 €
für gefährliche Hunde 255,00 €

Jeder Hundehalter ist verpfl ichtet Änderungen 
bei der Haltung der Hunde dem Amt Barnim-
Oderbruch mitzuteilen.
Soweit Änderungen in den Besteuerungsgrund-
lagen eintreten, wird hierüber ein entsprechen-
der Hundesteuerbescheid erteilt.
Zahlungsaufforderung
Die Steuerpfl ichtigen, die keine Ermächtigung 
zur Abbuchung der Hundesteuer erteilt haben, 
werden gebeten, die Hundesteuer 2016 - wie im 
zuletzt ergangenen Bescheid festgesetzt - unter 
Angabe des Zahlungsgrundes (Kassenzeichen 
des Steuerbescheides) zu entrichten.
Konto-Nr.: 1300022236
BLZ: 17054040
Sparkasse Märkisch Oderland
IBAN: DE44170540401300022236
BIC/SWIFT: WELADED1MOL
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb 
eines Monats nach öffentlicher Bekanntma-
chung Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist beim Amt Barnim-Oderbruch 
- Der Amtsdirektor -, Freienwalder Str. 48, 
16269 Wriezen schriftlich oder zur Nieder-
schrift einzulegen.
Bitte beachten Sie:
Die Einlegung eines Widerspruchs ändert nichts 
an der fristgerechten Zahlungspfl icht.

Wriezen, den 22.10.2015
Karsten Birkholz
Amtsdirektor

Amt Barnim-Oderbruch 
Gemeinde Oderaue
BEKANNTMACHUNG
Die Gemeindevertretung Oderaue hat folgende 
Beschlüsse gefasst:
öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung 

Oderaue vom 26.10.2015:
Beschluss Nr: V Oder/20151026/Ö10
Beschluss:
1. Der am 28.09.2015 während der Sitzung 
als neuer Punkt 9.1 der Tagesordnung gefasste 
Beschluss wird aufgehoben. 
2. Die Gemeindevertretung Oderaue befür-
wortet die Sanierung der ab 01.01.2016 zur 
Gemeindestraße abgestuften L281 im Ab-
schnitt zwischen dem Abzweig Neuranft und 
dem Abzweig Bienenwerder im Rahmen des 
Bodenordnungsverfahrens „Neurüdnitz – Neu-
küstrinchen“ und erklärt sich bereit den not-
wendigen Eigenanteil bereitzustellen. Dafür ist 
die vom Landesbetrieb Straßenwesen gezahlte 
Einstandssumme zu verwenden. 
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder: 13, davon anwesend: 10, davon 
wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgK-
Verf ausgeschlossen: 0
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 10, Dagegen: 0, Enthaltung: 0
Beschluss Nr: V Oder/20151026/Ö11
Beschluss:
Die Gemeindevertretung Oderaue beschließt 
die Vergabe der Leistungen zum Winterdienst 
auf den gemeindeeigenen Verkehrsflächen 
gemäß der Anlage zur Rahmenvereinbarung 
Winterdienstleistungen an den Bieter:
epex group Ulm GmbH, Goertzallee 188/190, 
14167 Berlin.
Der Amtsdirektor wird mit der Unterzeichnung 
der beiliegenden Rahmenvereinbarung über 
Winterdienstleistungen beauftragt. Die Rah-
menvereinbarung und die Anlage sind Teil des 
Beschlusses.
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder:  13       .davon anwesend: 10
davon wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der 
BbgKVerf ausgeschlossen: 0
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 8, Dagegen: 0, Enthaltung: 2
Beschluss Nr: V Oder/20151026/Ö14
Beschluss:
Die Gemeindevertretung Oderaue beschließt 
die Zahlung eines Zuschusses an den Förder-
verein der Grundschule Altreetz in Höhe von 
1.000,- €  bis zum 30.11.2015.
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder: 13, davon anwesend: 10, davon 
wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgK-
Verf ausgeschlossen: 0
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 6, Dagegen: 1, Enthaltung: 3
Beschluss Nr: V Oder/20151026/Ö15
Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Oderaue beschließt:
1. Die eingegangen Stellungnahmen der Trä-
ger öffentlicher Belange wurden geprüft und 
deren Behandlung entsprechend den jeweili-
gen Empfehlungen in der Abwägungstabelle 
beschlossen.
2. Die Träger öffentlicher Belange, die im 
Rahmen der Beteiligung eine Stellungnahme 
abgegeben haben, sind über das Abwägungs-
ergebnis zu informieren.
3. Die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung 
der Gemeinde Oderaue, OT Altreetz wird 
in der vorliegenden Fassung mit Stand vom 
Oktober 2015 als Satzung beschlossen. Die 
Begründung einschließlich der Planzeichnung 
werden gebilligt.
4. Die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung 
der Gemeinde Oderaue, OT Altreetz ist aus-
zufertigen.

Beschlussfähigkeit:
Mitglieder: 13, davon anwesend: 10, davon 
wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgK-
Verf ausgeschlossen: 0
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 10, Dagegen: 0, Enthaltung: 0
Beschluss Nr: V Oder/20151026/Ö16
Beschluss:
Die Gemeindevertretung Oderaue befürwortet 
die Satzung über die Erhebung von Beiträgen 
für straßenbauliche Maßnahmen (Straßenbau-
beitragssatzung) der Gemeinde Oderaue und 
erhebt diese zur Satzung.
Die Satzung ist untrennbarer Bestandteil dieses 
Beschlusses.
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder: 13, davon anwesend: 10, davon 
wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgK-
Verf ausgeschlossen: 0
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 8, Dagegen: 0, Enthaltung: 2
Beschluss Nr: V Oder/20151026/N21
Beschluss:
Die Gemeindevertretung Oderaue beschließt 
eine Grundstücksangelegenheit.
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder: 13, davon anwesend: 10, davon 
wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgK-
Verf ausgeschlossen: 0
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 8, Dagegen: 0, Enthaltung: 2

Festsetzung der Zweitwohnungssteuer 
für das Kalenderjahr 2016 der Gemeinde 
Oderaue durch öffentliche Bekanntma-
chung
Diese Festsetzung durch öffentliche Bekannt-
machung betrifft gemäß § 12a Kommunalab-
gabengesetz für das Land Brandenburg (KAG) 
alle Zweitwohnungssteuerpfl ichtigen, die im 
Kalenderjahr 2016 die gleiche Zweitwohnungs-
steuer wie im Vorjahr zu entrichten haben. 
Für sie wird die Zweitwohnungssteuer für 
das Kalenderjahr 2016 gem. Zweitwohnungs-
steuersatzung vom 17.11.2004 der Gemeinde 
Oderaue, veröffentlicht im Amtsblatt für das 
Amt Barnim-Oderbruch , Nr. 01, S. 13 - 15 vom 
01.01.2005 durch diese öffentliche Bekannt-
machung mit dem zuletzt für das Kalenderjahr 
2015 veranlagten Betrag festgesetzt. Diese 
Steuerfestsetzung hat mit dem Tag der öffent-
lichen Bekanntmachung die Rechtswirkung 
eines schriftlichen Steuerbescheides.
Der Steuersatz  für die Zweitwohnungssteuer 
bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Er 
beträgt: 9 %
Soweit Änderungen in den Besteuerungsgrund-
lagen eintreten, wird hierüber ein entsprechen-
der Zweitwohnungssteuerbescheid erteilt.
Zahlungsaufforderung
Die Steuerpfl ichtigen, die keine Ermächtigung 
zur Abbuchung der Zweitwohnungssteuer 
erteilt haben, werden gebeten, die Zweitwoh-
nungssteuer 2016 - wie im zuletzt ergangenen 
Bescheid festgesetzt - unter Angabe des Zah-
lungsgrundes (Personenkonto-Nr./Kassenzei-
chen des Steuerbescheides) zu entrichten. 
Konto-Nr.: 1300022236
BLZ: 17054040
Sparkasse Märkisch Oderland
IBAN: DE44170540401300022236
BIC/SWIFT: WELADED1MOL
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Amt Barnim-Oderbruch
für: Gemeinde Oderaue

16259 Oderaue
BEKANNTMACHUNG

zur Klarstellungs- und Ergänzungssatzung 
nach § 34, Abs. 4, Nr. 1 und 3 BauGB der 

Gemeinde Oderaue,
OT Altreetz

Die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Oderaue hat auf der Gemeindevertretersitzung 
am 26.10.2015 die Klarstellungs- und Ergän-
zungssatzung der Gemeinde Oderaue, OT 
Altreetz, bestehend aus der Planzeichnung und 
der Begründung mit Stand vom Oktober/2015, 
beschlossen und zur Satzung erhoben. Die o.g. 
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung wurde 
am 09.11.2015 ausgefertigt.
Die Satzung wird hiermit bekannt gemacht. 
Die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung der 
Gemeinde Oderaue, OT Altreetz, tritt mit der 
Bekanntmachung in Kraft.
Jedermann kann die Klarstellungs- und Er-
gänzungssatzung der Gemeinde Oderaue, OT 
Altreetz, bestehend aus der Planzeichnung 
und der Begründung, dazu ab dem Tag dieser 
Bekanntmachung im
Amt Barnim-Oderbruch
Zimmer: 107
Freienwalder Straße 48
16269 Wriezen
während der Sprechzeiten
Dienstag 8.00-12.00 und
 14.00-18.00 Uhr
Donnerstag 8.00-12.00 und
 14.00-16.00 Uhr
einsehen und über den Inhalt Auskunft ver-
langen.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Ver-
letzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
BauGB bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften sowie Mängel des Abwägungs-
vorganges gemäß § 215 BauGB unbeachtlich 
werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung schriftlich ge-
genüber dem Amt Barnim-Oderbruch geltend 
gemacht worden sind. Bei der Geltendmachung 
ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder die 
Mängel begründen soll, darzulegen.

Festsetzung der Grundsteuer für das Kalen-
derjahr 2016 der Gemeinde Oderaue
durch öffentliche Bekanntmachung
Diese Festsetzung durch öffentliche Bekannt-
machung betrifft alle Grundsteuerpfl ichtigen, 
die im Kalenderjahr 2016 die gleiche Grund-
steuer wie im Vorjahr zu entrichten haben.
Für sie wird die Grundsteuer für das Kalender-
jahr 2016 gem. § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz 
durch diese öffentliche Bekanntmachung mit 
dem zuletzt für das Kalenderjahr 2015 veran-
lagten Betrag festgesetzt.
Diese Steuerfestsetzung hat mit dem Tag der 
öffentlichen Bekanntmachung die 
Rechtswirkung eines schriftlichen Steuerbe-
scheides.
Die Grundsteuerhebesätze bleiben gegenüber 
dem Vorjahr unverändert. Sie betragen:
a) für die land- und forst-

wirtschaftlichen Betriebe
Grundsteuer A 245 v.H.

b) für die Grundstücke 
Grundsteuer B 375 v.H.

der Steuermessbeträge.
Soweit Änderungen in den Besteuerungsgrund-
lagen oder durch Eigentumswechsel eintreten, 
wird hierüber ein entsprechender Grundsteu-
erbescheid erteilt.
Zahlungsaufforderung
Die Steuerpfl ichtigen, die keine Ermächtigung 
zur Abbuchung der Grundsteuer erteilt haben, 
werden gebeten, die Grundsteuer 2016 - wie im 
zuletzt ergangenen Bescheid festgesetzt - unter 
Angabe des Zahlungsgrundes (Personenkonto-
Nr./Kassenzeichen des Steuerbescheides) zu 
entrichten. 
Konto-Nr.: 1300022236
BLZ: 17054040
Sparkasse Märkisch Oderland
IBAN: DE44170540401300022236
BIC/SWIFT: WELADED1MOL 
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb 
eines Monats nach dieser öffentlichen Bekannt-
machung Widerspruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist beim Amt Barnim-
Oderbruch - Der Amtsdirektor -, Freienwalder 
Str. 48, 16269 Wriezen schriftlich oder zur 
Niederschrift einzulegen.
Bitte beachten Sie:
Die Einlegung eines Widerspruchs ändert nichts 
an der fristgerechten Zahlungspfl icht.

Wriezen, den 22.10.2015
Karsten Birkholz
Amtsdirektor

Festsetzung der Hundesteuer für das Kalen-
derjahr 2016 der Gemeinde Oderaue durch 
öffentliche Bekanntmachung
Diese Festsetzung durch öffentliche Bekannt-
machung betrifft gemäß § 12a Kommunal-
abgabengesetz für das Land Brandenburg 
(KAG) alle Hundesteuerpfl ichtigen, die im 
Kalenderjahr 2016 die gleiche Hundesteuer wie 
im Vorjahr zu entrichten haben. Für sie wird 
die Hundesteuer für das Kalenderjahr 2016 
gem. Hundesteuersatzung vom 17.09.2012 der 
Gemeinde Oderaue, veröffentlicht im Amtsblatt 
für das Amt Barnim-Oderbruch, Nr.12, S. 10-
12 vom 01.12.2012 durch diese öffentliche 
Bekanntmachung mit dem zuletzt für das Ka-
lenderjahr 2015 veranlagten Betrag festgesetzt. 
Diese Steuerfestsetzung hat mit dem Tag der öf-
fentlichen Bekanntmachung die Rechtswirkung 
eines schriftlichen Steuerbescheides.
Die Hundesteuersätze bleiben gegenüber dem 
Vorjahr unverändert. Sie betragen:

für den 1. Hund 30,00 €
für den 2. Hund 60,00 €
für den 3. und jeden
weiteren Hund 80,00 €
für gefährliche Hunde 200,00 €

Jeder Hundehalter ist verpfl ichtet Änderungen 
bei der Haltung der Hunde dem Amt Barnim-
Oderbruch mitzuteilen.
Soweit Änderungen in den Besteuerungsgrund-
lagen eintreten, wird hierüber ein entsprechen-
der Hundesteuerbescheid erteilt.
Zahlungsaufforderung
Die Steuerpfl ichtigen, die keine Ermächtigung 
zur Abbuchung der Hundesteuer erteilt haben, 
werden gebeten, die Hundesteuer 2016 - wie im 
zuletzt ergangenen Bescheid festgesetzt - unter 
Angabe des Zahlungsgrundes (Kassenzeichen 
des Steuerbescheides) zu entrichten.
Konto-Nr.: 1300022236
BLZ: 17054040
Sparkasse Märkisch Oderland
IBAN: DE4417054040
BIC/SWIFT: WELADED1MOL
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb 
eines Monats nach öffentlicher Bekanntma-
chung Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist beim Amt Barnim-Oderbruch 
- Der Amtsdirektor -, Freienwalder Str. 48, 
16269 Wriezen schriftlich oder zur Nieder-
schrift einzulegen.
Bitte beachten Sie:
Die Einlegung eines Widerspruchs ändert nichts 
an der fristgerechten Zahlungspfl icht.

Wriezen, den 22.10.2015
Karsten Birkholz
Amtsdirektor

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb 
eines Monats nach öffentlicher Bekanntma-
chung Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist beim Amt Barnim-Oderbruch 
- Der Amtsdirektor -, Freienwalder Str. 48, 
16269 Wriezen schriftlich oder zur Nieder-
schrift einzulegen.
Bitte beachten Sie:
Die Einlegung eines Widerspruchs ändert nichts 
an der fristgerechten Zahlungspfl icht.

Wriezen, den 22.10.2015
Karsten Birkholz
Amtsdirektor

Bekanntmachungsanordnung
Die nachstehende
Klarstellungs- und Ergänzungssatzung der 
Gemeinde Oderaue, OT Altreetz nach § 34 
Abs. 4, Nr. 1 und 3 BauGB
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Ver-
letzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
des Baugesetzbuches (BauGB) bezeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften sowie Män-
gel des Abwägungsvorganges gemäß § 215 

BauGB unbeachtlich werden, wenn sie nicht 
innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung schriftlich gegenüber dem Amt Barnim-
Oderbruch geltend gemacht worden sind. Bei 
der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der 
die Verletzung oder die Mängel begründen 
soll, darzulegen.
Es wird auf die Fälligkeit und der Erlöschung 
von Entschädigungsansprüchen 
(§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 und Abs. 4 BauGB, 
sowie § 39 BauGB) hingewiesen.
In die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung 
der Gemeinde Oderaue, OT Altreetz nach § 
34 Abs. 4, Nr. 1 und 3 BauGB, bestehend aus 
der Planzeichnung und der Begründung, kann 
jeder während der allgemeinen Öffnungszeiten 
des Amtes Barnim-Oderbruch, Freienwalder 
Straße 48 in 16269 Wriezen, Zimmer 107, 
Einsicht nehmen und über den Inhalt Auskunft 
erhalten.

Wriezen, den 10.11.2015
Karsten Birkholz
Amtsdirektor
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Auf die Vorschriften des § 39 und 44 Abs. 3 
Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die 
fristgemäße Geltendmachung etwaiger Ent-
schädigungsansprüche für Eingriffe in eine 
bisher zulässige Nutzung durch die Klarstel-
lungs- und Ergänzungssatzung und über das 
Erlöschen von Entschädigungsansprüchen wird 
hingewiesen.
Wriezen, den 10.11.2015
Karsten Birkholz
Amtsdirektor

Amt Barnim – Oderbruch
-Der Amtsdirektor-

Bekanntmachungsanordnung
Hiermit ordne ich die Bekanntmachung der am 
26.10.2015 beschlossenen
„Satzung über die Erhebung von Beiträgen 
für straßenbauliche Maßnahmen“ (Stra-
ßenbaubeitragssatzung) vom 26.10.2015 der 
Gemeinde Oderaue
gemeinsam mit dieser Bekanntmachungsa-
nordnung im Amtsblatt für das Amt Barnim 
– Oderbruch an.
In diese Satzung kann jeder während der allge-
meinen Sprechzeiten 
Dienstag 8.00 bis 12.00 Uhr und
 14.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag 8.00 bis 12.00 Uhr und 
 14.00 bis 16.00 Uhr
des Amtes Barnim-Oderbruch, Freienwalder 
Straße 48 in 16269 Wriezen, Zimmer: 107, 
Einsicht nehmen.
Wriezen, den 05.11.2015
Karsten Birkholz
Amtsdirektor

Satzung
über die Erhebung von Beiträgen für stra-

ßenbauliche Maßnahmen
der Gemeinde Oderaue (Straßen-

baubeitragssatzung)
Aufgrund der §§ 3 Abs. 1 und 28 Abs. 2 Nr. 9 
der Kommunalverfassung des Landes Bran-
denburg (BbgKVerf) vom 18. Dezember 2007 
(GVBl. I/07, [Nr. 19], S. 286) zuletzt geändert 
durch Art. 4 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 
(GVBl. I/14, [Nr. 32]), sowie der §§ 1, 2 und 8 
des Kommunalabgabengesetzes für das Land 
Brandenburg (KAG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 31.03.2004 (GVBl. I/04, 
[Nr. 08], S. 174), zuletzt geändert durch Artikel 
10 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl. 
I/14 [Nr. 32]) hat die Gemeindevertretung 
der Gemeinde Oderaue in ihrer Sitzung vom 
26.10.2015 folgende Satzung beschlossen.

§ 1
Beitragstatbestand

Zum teilweisen Ersatz des Aufwandes für die 
Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, Er-
neuerung und Verbesserung von öffentlichen 
Straßen, Wegen und Plätzen (Anlagen) werden 
Straßenbaubeiträge von den Beitragspfl ichtigen 
nach § 11 als Gegenleistung dafür erhoben, dass 
ihnen durch die Möglichkeit der Inanspruch-
nahme der Anlagen wirtschaftliche Vorteile 
geboten werden. 

§ 2
Umfang des beitragsfähigen

Aufwandes
(1) Beitragsfähig ist insbesondere der Auf-

wand für
1. den Erwerb (einschließlich Erwerbsneben-
kosten) und die Freilegung der für die Herstel-
lung, Anschaffung, Erweiterung, Erneuerung 
und Verbesserung der Anlagen benötigten 
Grundfl ächen.
2. den Wert der von der Gemeinde aus ihrem 
Vermögen bereitgestellten Flächen zum Zeit-
punkt des Beginns der Maßnahme
3. die Herstellung, Anschaffung, Erweiterung, 
Erneuerung und Verbesserung von
a) Fahrbahnen,
b) Rinnen und Bordsteinen,
c) Trenn-, Seiten-, Rand- und Sicherheits-

streifen
d) Gehwegen
e) Radwegen
f) kombinierten Geh- und Radwegen,
g) Beleuchtungseinrichtungen
h) Entwässerungseinrichtungen,
i) Böschungen, Schutz- und Stützmauern,
j) Parkfl ächen einschließlich Standspuren und 

Haltebuchten
k) unselbständigen Grünanlagen
4. die Beauftragung Dritter mit der Planung, 

Bauleitung und Bauüberwachung.
(2) Die Fahrbahnen der Ortsdurchfahrten von 
Bundes-, Landes- und Kreisstraßen sind nur 
insoweit beitragsfähig, als sie breiter sind als 
die anschließenden freien Strecken.
(3) Nicht beitragsfähig sind die Kosten
a) für die laufende Unterhaltung und Instandset-

zung der Straßen, Wege und Plätze,
b) für Hoch- und Tiefstraßen sowie für Straßen, 

die für den Schnellverkehr mit Kraftfahr-
zeugen bestimmt sind (Schnellverkehrs-
straßen), ferner für Brücken, Tunnels und 
Unterführungen mit den dazugehörenden 
Rampen.

§ 3
Ermittlung des beitragsfähigen

Aufwandes
Der beitragsfähige Aufwand wird nach den 
tatsächlichen Aufwendungen ermittelt.

§ 4
Anteil der Gemeinde und der

Beitragspfl ichtigen am Aufwand
(1) Die Gemeinde trägt den Teil des Aufwan-
des, der
a) auf die Inanspruchnahme der Anlagen durch 

die Allgemeinheit entfällt,
b) bei der Verteilung des Aufwandes nach §§ 5 

– 7 auf ihre eigenen Grundstücke entfällt. 
Der übrige Teil des Aufwandes ist von den 
Beitragspfl ichtigen zu tragen.
(2) Überschreiten Anlagen die nach Abs. 3 
anrechenbaren Breiten, so trägt die Gemeinde 
den durch die Überschreitung verursachten 
Mehraufwand allein. Bei den Bundes-, Landes 
und Kreisstraßen beziehen sich die anrechenba-
ren Breiten der Fahrbahnen auf die Breite, die 
über die beitragsfreie Fahrbahnbreite nach § 2 
Abs. 2 hinausgeht.

(3)Der Anteil der Gemeinde am Aufwand nach Abs. 1 lit. a) und die anrechenbaren Breiten der 
Anlagen werden wie folgt festgesetzt:

bei anrechenbare Breite in sonstigen Anteil der
(Straßenart) in Kern-, Gewerbe- Baugebieten Gemeinde
 und Industriegebieten 

1. Anliegerstraßen
a) Fahrbahn 8,50 m 5,50 m 49 v.H.
b) Radweg einschl.

Sicherheitsstreifen je 1,75 m je 1,75 m 49 v.H.
c) Parkstreifen je 5,00 m je 5,00 m 49 v.H.
d) Gehweg je 2,50 m je 2,50 m 49 v.H.
e) gemeinsamer Geh-

und Radweg je 3,50 m je 3,50 m 49 v.H.
f) Beleuchtung und

Oberfl ächenentwässerung - - 49 v.H.
g) unselbst. Grünanlagen je 2,00 m je 2,00 m 49 v.H.

2. Haupterschließungsstraßen
a) Fahrbahn 8,50 m 6,50 m 70.v.H.
b) Radweg einschl.

Sicherheitsstreifen je 1,75 m je 1,75 m 70 v.H.
c) Parkstreifen je 5,00 m je 5,00 m 50 v.H.
d) Gehweg je 2,50 m je 2,50 m 50 v.H.
e) gemeinsamer Geh-

und Radweg je 3,50 m je 3,50 m 50 v.H.
f) Beleuchtung und

Oberfl ächenentwässerung - - 70 v.H.
g) unselbst. Grünanlagen je 2,00 m je 2,00 m 50 v.H.

3. Hauptverkehrsstraßen
a) Fahrbahn 8,50 m 8,50 m 80 v.H.
b) Radweg einschl.

Sicherheitsstreifen je 1,75 m je 1,75 80 v.H.
c) Parkstreifen je 2,50 m je 2,00 m 60 v.H.
d) Gehweg je 2,50 m je 2,50 m 60 v.H.
e) gemeinsamer Geh-

und Radweg je 3,50 m je 3,50 m 70 v.H.
f) Beleuchtung und

Oberfl ächenentwässerung - - 80 v.H.
g) unselbst. Grünanlagen je 2,00 m je 2,00 m 50 v.H.



Amtliche Bekanntmachungen

Seite 10 Nr. 11 – 01. 12. 2015

Wenn bei einer Straße ein oder beide Parkstrei-
fen fehlen, erhöht sich die anrechenbare Breite 
der Fahrbahn um die anrechenbare Breite des 
oder der fehlenden Parkstreifen, höchstens 
jedoch um je 2,50 m, falls und soweit auf der 
Straße eine Parkmöglichkeit geboten wird.
(4) Bei den in Abs. 3 Nr. 1 bis 3 genannten 
Baugebieten handelt es sich um beplante wie 
unbeplante Gebiete. Die genannten Breiten sind 
Durchschnittsbreiten.
(5) Im Sinne des Absatzes 3 gelten als
1. Anliegerstraßen:

Straßen, die überwiegend der Erschließung 
der angrenzenden oder der durch private 
Zuwegung mit ihnen verbundenen Grund-
stücke dienen.

2. Haupterschließungsstraßen:
Straßen, die der Erschließung von Grundstü-
cken und gleichzeitig dem Verkehr inner-halb 
von Baugebieten oder innerhalb von im 
Zusammenhang bebauten Ortsteilen dienen, 
soweit sie nicht Hauptverkehrsstraßen nach 
Ziffer 3 sind.

3. Hauptverkehrsstraßen:
Straßen, die dem durchgehenden inner-
örtlichen Verkehr oder dem überörtlichen 
Durchgangsverkehr dienen, insbesondere 
Bundes-, Landes- und Kreisstraßen mit 
Ausnahme der Strecken, die außerhalb von 
Baugebieten und von im Zusammenhang 
be-bauten Ortsteilen liegen.

(6) Grenzt eine Straße ganz oder in einzelnen 
Abschnitten mit einer Seite an ein Kern-, 
Gewerbe- oder Industriegebiet und mit der 
anderen Seite an ein sonstiges Baugebiet oder 
an einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil 
und ergeben sich dabei nach Absatz 3 unter-
schiedliche anrechenbare Breiten, so gilt für 
die gesamte Straße die größte Breite.
(7) Für Anlagen, die in Absatz 3 nicht erfasst 
sind oder bei denen die festgesetzten anrechen-
baren Breiten und Anteile der Beitragspfl ichti-
gen offensichtlich nicht zutreffen, bestimmt die 
Gemeindevertretung durch Satzung im Einzel-
fall die anrechenbaren Breiten und Anteile der 
Beitragspfl ichtigen.

§ 5
Verteilung des umlagefähigen

Ausbauaufwands
(1) Der umlagefähige Ausbauaufwand wird 
auf die Grundstücke verteilt, von denen aus 
die Möglichkeit der Inanspruchnahme der 
ausgebauten Anlage oder eines bestimmten Ab-
schnitts von ihr besteht (berücksichtigungsfähi-
ge Grundstücke). Die Verteilung des Aufwands 
auf diese Grundstücke erfolgt im Verhältnis 
der Nutzfl ächen, die sich für diese Grundstü-
cke aus der Vervielfachung der maßgeblichen 
Grundstücksfl äche mit dem nach den §§ 6 und 
7 maßgeblichen Nutzungsfaktor ergeben.
(2) Soweit Flächen berücksichtigungsfähiger 
Grundstücke baulich oder gewerblich nutzbar 
sind, richtet sich die Ermittlung des Nutzungs-
faktors nach § 6. Für die übrigen Flächen - 
einschließlich der im Außenbereich liegenden 
Teilflächen jenseits einer Bebauungsplan-
grenze, einer Tiefenbegrenzungslinie oder der 
Grenze einer Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB 
- richtet sich die Ermittlung des Nutzungsfak-
tors nach § 7.
(3) Als baulich oder gewerblich nutzbar gilt bei 
berücksichtigungsfähigen Grundstücken,

1. die insgesamt oder teilweise im Geltungs-
bereich eines Bebauungsplanes und mit der 
Restfl äche innerhalb eines im Zusammen-
hang bebauten Ortsteiles oder im Bereich ei-
ner Satzung nach § 34 Abs. 4 BauGB liegen, 
die Gesamtfl äche des Grundstücks;

2. die über die Grenzen des Bebauungsplanes in 
den Außenbereich hinausreichen, die Fläche 
im Bereich des Bebauungsplanes;

3. die im Bereich einer Satzung nach § 34 Abs. 
4 BauGB liegen und bei Grundstücken, die 
über die Grenzen einer solchen Satzung 
hinausreichen, die Fläche im Satzungsbe-
reich;

4. für die kein Bebauungsplan und keine Sat-
zung nach § 34 Abs. 4 BauGB besteht,
a) wenn sie insgesamt innerhalb des im 

Zusammenhang bebauten Ortsteiles (§ 
34 BauGB) liegen, die Gesamtfl äche des 
Grundstückes,

b) wenn sie mit ihrer Fläche teilweise im In-
nenbereich (§ 34 BauGB) und teilweise 
im Außenbereich (§ 35 BauGB) liegen, 
die im Innenbereich liegende Fläche.

(4) Bei berücksichtigungsfähigen Grundstü-
cken, die

a) nicht baulich oder gewerblich, sondern 
nur in vergleichbarer Weise nutzbar sind 
(z. B. Friedhöfe, Sport- und Festplätze, 
Freibäder, Dauerkleingärten) oder inner-
halb des im Zusammenhang bebauten 
Ortsteiles so genutzt werden,

oder
b) ganz bzw. teilweise im Außenbereich (§ 

35 BauGB) liegen oder wegen entspre-
chender Festsetzungen in einem Bebau-
ungsplan nur in anderer Weise nutzbar 
sind (z.B. landwirtschaftliche Nutzung), 
ist die Gesamtfl äche des Grundstückes 
bzw. die Fläche des Grundstücks zugrun-
de zu legen, die von den Regelungen in 
Abs. 3 nicht erfasst wird.

(5) Bei Eckgrundstücken oder zweiseitig 
erschlossenen Grundstücken gilt die Seite 
des Hauptzuganges, die zweite Seite trägt die 
Gemeinde.

§ 6
Nutzungsfaktoren für

Baulandgrundstücke pp.
(1) Der maßgebliche Nutzungsfaktor bei 
berücksichtigungsfähigen Grundstücken, die 
baulich oder gewerblich nutzbar sind, wird 
durch die Zahl der Vollgeschosse bestimmt. Da-
bei gelten als Vollgeschoss alle oberirdischen 
Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel 
mehr als 1,40 m über die Geländeoberfl äche 
hinausragt und die über mindestens zwei Drittel 
ihrer Grundfl äche eine Höhe von mindestens 
2,30 m haben. Kirchengebäude wer-den stets 
als eingeschossige Gebäude behandelt. Besteht 
im Einzelfall wegen der Besonderheiten des 
Bauwerks in ihm kein Vollgeschoss im Sinne 
von Satz 2, so werden bei gewerblich oder 
industriell genutzten Grundstücken je 3,50 
m und bei allen in anderer Weise genutzten 
Grundstücken je 2,30 m Höhe des Bauwerks 
(Traufhöhe) als ein Vollgeschoss gerechnet.
(2) Der Nutzungsfaktor beträgt bei einem 
Vollgeschoss 1,0 und erhöht sich je weiteres 
Vollgeschoss um 0,25.
(3) Als Zahl der Vollgeschosse gilt - jeweils 
bezogen auf die in § 5 Abs. 3 bestimmten Flä-
chen - bei Grundstücken,

1. die ganz oder teilweise im Geltungsbereich 
eines Bebauungsplanes liegen (§ 5 Abs. 3 
Nr. 1 und Nr. 2),
a) die im Bebauungsplan festgesetzte höchst-

zulässige Zahl der Vollgeschosse,
b) für die im Bebauungsplan statt der Zahl 

der Vollgeschosse die Höhe der bauli-
chen Anlagen festgesetzt ist, in Gewer-
be-, Industrie- und Sondergebieten i. 
S. von § 11 Abs. 3 BauNVO die durch 
3,5 und in allen anderen Baugebieten 
die durch 2,3 geteilte höchstzulässige 
Gebäudehöhe (Traufhöhe) auf ganze 
Zahlen abgerundet,

c) für die im Bebauungsplan weder die 
Zahl der Vollgeschosse noch die Höhe 
der baulichen Anlagen, sondern nur eine 
Baumassenzahl festgesetzt ist, die durch 
3,5 geteilte höchstzulässige Baumassen-
zahl auf ganze Zahlen abgerundet,

d) auf denen nur Garagen oder Stellplätze 
errichtet werden dürfen, die Zahl von 
einem Vollgeschoss je Nutzungsebene,

e) für die im Bebauungsplan gewerbliche 
Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, 
die Zahl von einem Vollgeschoss,

f) für die im Bebauungsplan industrielle 
Nutzung ohne Bebauung festgesetzt ist, 
die Zahl von zwei Vollgeschossen,

g) für die in einem Bebauungsplan weder 
die Zahl der Vollgeschosse noch die 
Höhe der baulichen Anlagen bzw. die 
Baumassenzahl bestimmt ist, der in der 
näheren Umgebung überwiegend festge-
setzte und/oder tatsächlich vorhandene 
(§ 34 BauGB) Berechnungswert nach 
lit. a) - c);

2. auf denen die Zahl der Vollgeschosse nach 
Nr. 1 lit. a) bzw. lit. d) - g) oder die Höhe der 
baulichen Anlagen bzw. die Baumassenzahl 
nach Nr. 1 lit. b) bzw. lit. c) überschritten 
wird, die tatsächlich vorhandene Zahl 
der Vollgeschosse bzw. die sich nach der 
tat-sächlich vorhandenen Bebauung erge-
benden Berechnungswerte nach Nr. 1 lit. 
b) bzw. lit. c);

3. für die kein Bebauungsplan besteht, die 
aber ganz oder teilweise innerhalb des im 
Zusammenhang bebauten Ortsteiles liegen 
(§ 5 Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 4), wenn sie
a. bebaut sind, die höchste Zahl der tatsäch-

lich vorhandenen Vollgeschosse, mindes-
tens jedoch die Zahl der in der näheren 
Umgebung überwiegend vorhandenen 
Vollgeschosse.

b. unbebaut sind, die Zahl der in der näheren 
Umgebung überwiegend vorhandenen 
Vollgeschosse.

(4) Der sich aus Abs. 2 i. V .m. Abs. 3 ergebende 
Nutzungsfaktor wird vervielfacht mit

a) 1,5, wenn das Grundstück innerhalb eines 
tatsächlich bestehenden (§ 34 BauGB) 
oder durch Bebauungsplan ausgewie-
senen Wohngebietes (§ 3, § 4 und § 4 a 
BauNVO), Dorfgebietes (§ 5 BauNVO) 
oder Mischgebietes (§ 6 BauNVO) oder 
ohne ausdrückliche Gebietsfestsetzung 
innerhalb eines Bebauungsplangebietes 
überwiegend gewerblich oder überwie-
gend in einer der gewerblichen Nutzung 
ähnlichen Weise (z. B. Verwaltungs-, 
Schul-, Post- und Bahnhofsgebäude, 
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Praxen für freie Berufe) genutzt wird;
b) 2,0, wenn das Grundstück innerhalb 

eines tatsächlich bestehenden (§ 34 
BauGB) oder durch Bebauungsplan 
ausgewiesenen Kerngebietes (§ 7 BauN-
VO), Gewerbegebietes (§ 8 BauNVO), 
Industriegebietes (§ 9 BauNVO) oder 
Sondergebietes (§ 11 BauNVO) liegt.

§ 7
Nutzungsfaktoren für Grundstücke mit 

sonstiger Nutzung
(1) Für die Flächen nach § 5 Abs. 4 gelten als 
Nutzungsfaktoren bei Grundstücken, die
1. aufgrund entsprechender Festsetzungen in 

einem Bebauungsplan nicht baulich oder 
gewerblich, sondern nur in vergleichbarer 
Weise nutzbar sind (z. B. Friedhöfe, Sport- 
und Festplätze, Freibäder, Dauerkleingär-
ten) oder innerhalb des im Zusammenhang 
bebauten Ortsteiles so genutzt werden 0,5

2. ganz oder teilweise im Außenbereich (§ 35 
BauGB) liegen oder wegen entsprechender 
Festsetzungen in einem Bebauungsplan nur 
in anderer Weise nutzbar sind (z. B. land-
wirtschaftliche Nutzung), wenn
a) sie ohne Bebauung sind, bei
a)a) Waldbestand oder
nutzbaren Wasserfl ächen 0,0167
b)b) Nutzung als Grün-,
Acker- oder Gartenland 0,0333
c)c) gewerblicher Nutzung
(z. B. Bodenabbau pp.) 1,0
b) sie in einer der baulichen

oder gewerblichen Nutzung
vergleichbaren Weise genutzt
werden (z. B. Friedhöfe,
Sport- und Festplätze,
Freibäder, Dauerkleingärten,
Campingplätze
ohne Bebauung) 0,5
c) auf ihnen Wohnbebauung,
landwirtschaftliche Hofstellen
oder landwirtschaftliche
Nebengebäude (z. B. Feld-
scheunen) vorhanden sind,
für die bebaute und dieser
Bebauung zuzurechnende
Teilfl äche 1,0
mit Zuschlägen von je 0,25
für das zweite und jedes
weitere tatsächlich
vorhandene Vollgeschoss,
für die Restfl äche gilt lit. a),
d) sie als Campingplatz
genutzt werden und eine
Bebauung besteht, für die
bebaute und dieser
Bebauung zuzurechnende
Teilfl äche 1,0
mit Zuschläge von je 0,25
für das zweite und jedes
weitere tatsächlich
vorhandene Vollgeschoss,
für die Restfl äche gilt lit. b),
e) sie gewerblich genutzt
und bebaut sind, für die
bebaute  und dieser Bebauung
zuzurechnende Teilfl äche 1,5
mit Zuschlägen von je 0,375
für das zweite und jedes
weitere tatsächlich

vorhandene Vollgeschoss,
für die Restfl äche gilt lit. a)

(2) Die Bestimmung des Vollgeschosses richtet 
sich nach § 6 Abs. 1.

§ 8
Abschnitte von Anlagen

(1) Für selbständig benutzbare Abschnitte einer 
Anlage kann der Aufwand selbständig ermittelt 
und erhoben werden.
(2) Erstreckt sich eine straßenbauliche Maßnah-
me auf mehrere Straßenabschnitte, für die sich 
nach § 4 Abs. 3 unterschiedliche anrechenbare 
Breiten oder unterschiedliche Anteile der Ge-
meinde ergeben, so sind die Straßenabschnitte 
gesondert abzurechnen.

§ 9
Kostenspaltung

Der Beitrag kann für
1. Grunderwerb,
2. Freilegung,
3. Fahrbahn,
4. Radweg,
5. Gehweg,
6. gemeinsame Geh- und Radwege,
7. Parkfl ächen,
8. Beleuchtung,
9. Oberfl ächenentwässerung,
10. unselbständige Grünanlagen,
gesondert und in beliebiger Reihenfolge erho-
ben werden.

§ 10
Vorausleistungen und Ablösung

(1) Sobald mit der Durchführung der Maßnah-
me begonnen worden ist, kann die Gemeinde 
Vorausleistungen bis zur Höhe der voraussicht-
lichen endgültigen Beitragsschuld erheben.
(2) Der Straßenausbaubeitrag kann durch öf-
fentlichrechtlichen Vertrag abgelöst werden. 
Der Ablösungsbetrag richtet sich nach der 
voraussichtlichen Höhe des nach Maßgabe 
dieser Satzung zu ermittelnden Straßenausbau-
beitrages. Ein Anspruch auf Abschluss eines 
Ablösungsvertrages besteht nicht.

§ 11
Beitragspfl ichtige

(1) Beitragspfl ichtig ist derjenige, der im Zeit-
punkt der Bekanntgabe des Beitragsbescheides 
Eigentümer des Grundstückes ist.
(2) Ist das Grundstück mit einem Erbbaurecht 
belastet, so tritt an die Stelle des Eigentümers 
der Erbbauberechtigte.
(3) Besteht für das Grundstück ein Nutzungs-
recht, so tritt der Nutzer an die Stelle des 
Eigentümers. Nutzer sind die in § 9 des Sachen-
rechtsbereinigungsgesetzes vom 21. September 
1994 (BGBI. I S 2457) genannten natürlichen 
und juristischen Personen des privaten und 
des öffentlichen Rechts. Die Beitragspfl icht 
dieses Personenkreises entsteht nur, wenn zum 
Zeitpunkt des Erlasses des Beitragsbescheides 
das Wahlrecht über die Bestellung eines Erb-
baurechts oder den Ankauf des Grundstücks 
gemäß den §§ 15 und 16 des Sachenrechts-
bereinigungsgesetzes bereits ausgeübt und 
gegen den Nutzer keine nach dem Sachen-
rechtsbereinigungsgesetz statthaften Einreden 
und Einwendungen geltend gemacht worden 
sind; anderenfalls bleibt die Beitragspfl icht des 

Grundstückseigentümers unberührt.
(4) Grundstückseigentümer, Erbbauberech-
tigter und Nutzer sind verpfl ichtet, alle für 
die Veranlagung erforderlichen Angaben 
wahrheitsgemäß und unverzüglich nach Auf-
forderung durch die Gemeinde zu machen 
und nachzuweisen. Sie haben bei örtlichen 
Feststellungen der Gemeinde die notwendige 
Unterstützung zu gewähren.
(5) Mehrere Eigentümer, Erbbauberechtigte 
und Nutzer haften als Gesamtschuldner.

§ 12
Fälligkeit

Der Beitrag und die Vorausleistung werden 
einen Monat nach Bekanntgabe des Abgaben-
bescheides fällig.

§ 13
In-Kraft-Treten

Diese Satzung am Tag nach der öffentlichen 
Bekanntmachung in Kraft.

Wriezen, den 05.11.2015
Karsten Birkholz
Amtsdirektor

Amt Barnim-Oderbruch 
Gemeinde Prötzel
BEKANNTMACHUNG
Die Gemeindevertretung Prötzel hat folgende 
Beschlüsse gefasst:
öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung 
Prötzel vom 28.10.2015:
Beschluss Nr: GV Prö/20151028/Ö13
Beschluss:
Die Gemeindevertretung Prötzel beschließt, 
dass für das folgende Vorhaben durch das Amt 
Barnim-Oderbruch zur Durchführung 2016 ein 
Antrag auf Fördermittel gem. Kommunalin-
vestitionsförderungsgesetz (KInvFG) gestellt 
werden soll:
1.a. Sophienfl ieß
1.b. Brachfl ächenrevitalisierung (Gartenfl äche 

hinter 32 WE-Block)
2. Siedlungsweg Prötzel
 Herzhorner Weg Prädikow
 Alte Ziegelei Prädikow
 Siedlerstr. Harnekop
Der Eigenanteil von 11.210,00 € ist in den 
Haushalt 2016 einzustellen.
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder: 11, davon anwesend: 8, davon 
wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgK-
Verf ausgeschlossen: 0
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 8, Dagegen: 0, Enthaltung: 0
Beschluss Nr: GV Prö/20151028/N17
Beschluss:
Die Gemeindevertretung Prötzel beschließt 
eine Grundstücksangelegenheit
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder: 11, davon anwesend: 8, davon 
wegen Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgK-
Verf ausgeschlossen: 0
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 0, Dagegen: 8, Enthaltung: 0
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Eilentscheidung vom 21.09.2015
Der ehrenamtliche Bürgermeister der Gemein-
de Prötzel, Herr Rudolf Schlothauer, und der 
Amtsdirektor des Amtes Barnim-Oderbruch, 
Herr Karsten Birkholz, haben eine Eilent-
scheidung zu einer Personalangelegenheit 
getroffen.
Die Eilentscheidung wurde am 28.10.2015 
durch die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Prötzel bestätigt.

Festsetzung der Zweitwohnungssteuer für 
das Kalenderjahr 2016 der Gemeinde Pröt-
zel durch öffentliche Bekanntmachung
Diese Festsetzung durch öffentliche Bekannt-
machung betrifft gemäß § 12a Kommunalab-
gabengesetz für das Land Brandenburg (KAG) 
alle Zweitwohnungssteuerpfl ichtigen, die im 
Kalenderjahr 2016 die gleiche Zweitwohnungs-
steuer wie im Vorjahr zu entrichten haben. 
Für sie wird die Zweitwohnungssteuer für 
das Kalenderjahr 2016 gem. Zweitwohnungs-
steuersatzung vom 08.12.2003 der Gemeinde 
Prötzel, veröffentlicht im Amtsblatt für das 
Amt Barnim-Oderbruch, Nr. 01, S. 10 vom 
12.01.2004 durch diese öffentliche Bekannt-
machung mit dem zuletzt für das Kalenderjahr 
2015 veranlagten Betrag festgesetzt. Diese 
Steuerfestsetzung hat mit dem Tag der öffent-
lichen Bekanntmachung die Rechtswirkung 
eines schriftlichen Steuerbescheides.
Der Steuersatz  für die Zweitwohnungssteuer 
bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Er 
beträgt: 10 %
Soweit Änderungen in den Besteuerungsgrund-
lagen eintreten, wird hierüber ein entsprechen-
der Zweitwohnungssteuerbescheid erteilt.
Zahlungsaufforderung
Die Steuerpfl ichtigen, die keine Ermächtigung 
zur Abbuchung der Zweitwohnungssteuer 
erteilt haben, werden gebeten, die Zweitwoh-
nungssteuer 2016 - wie im zuletzt ergangenen 
Bescheid festgesetzt - unter Angabe des Zah-
lungsgrundes (Personenkonto-Nr./Kassenzei-
chen des Steuerbescheides) zu entrichten. 
Konto-Nr.: 1300022236
BLZ: 17054040
Sparkasse Märkisch Oderland
IBAN: DE4417054040
BIC/SWIFT: WELADED1MOL
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb 
eines Monats nach öffentlicher Bekanntma-
chung Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist beim Amt Barnim-Oderbruch 
- Der Amtsdirektor -, Freienwalder Str. 48, 
16269 Wriezen schriftlich oder zur Nieder-
schrift einzulegen.
Bitte beachten Sie:
Die Einlegung eines Widerspruchs ändert nichts 
an der fristgerechten Zahlungspfl icht.

Wriezen, den 22.10.2015
Karsten Birkholz
Amtsdirektor

Festsetzung der Grundsteuer für das Kalen-
derjahr 2016 der Gemeinde Prötzel durch 
öffentliche Bekanntmachung
Diese Festsetzung durch öffentliche Bekannt-
machung betrifft alle Grundsteuerpfl ichtigen, 
die im Kalenderjahr 2016 die gleiche Grund-
steuer wie im Vorjahr zu entrichten haben.
Für sie wird die Grundsteuer für das Kalender-
jahr 2016 gem. § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz 
durch diese öffentliche Bekanntmachung mit 
dem zuletzt für das Kalenderjahr 2015 veran-
lagten Betrag festgesetzt.
Diese Steuerfestsetzung hat mit dem Tag der 
öffentlichen Bekanntmachung die 
Rechtswirkung eines schriftlichen Steuerbe-
scheides.
Die Grundsteuerhebesätze bleiben gegenüber 
dem Vorjahr unverändert. Sie betragen:
a) für die land- und forst-

wirtschaftlichen Betriebe
Grundsteuer A 280 v.H.

b) für die Grundstücke 
Grundsteuer B 385 v.H.

der Steuermessbeträge.
Soweit Änderungen in den Besteuerungs-
grundlagen oder durch Eigentumswechsel 
eintreten, 
wird hierüber ein entsprechender Grundsteu-
erbescheid erteilt.
Zahlungsaufforderung
Die Steuerpfl ichtigen, die keine Ermächtigung 
zur Abbuchung der Grundsteuer erteilt haben, 
werden gebeten, die Grundsteuer 2016 - wie im 
zuletzt ergangenen Bescheid festgesetzt - unter 
Angabe des Zahlungsgrundes (Personenkonto-
Nr./Kassenzeichen des Steuerbescheides) zu 
entrichten. 
Konto-Nr.: 1300022236
BLZ: 17054040
Sparkasse Märkisch Oderland
IBAN: DE44170540401300022236
BIC/SWIFT: WELADED1MOL
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb 
eines Monats nach dieser öffentlichen Bekannt-
machung Widerspruch erhoben werden.
Der Widerspruch ist beim Amt Barnim-
Oderbruch - Der Amtsdirektor -, Freienwalder 
Str. 48, 16269 Wriezen schriftlich oder zur 
Niederschrift einzulegen.
Bitte beachten Sie:
Die Einlegung eines Widerspruchs ändert nichts 
an der fristgerechten Zahlungspfl icht.
Wriezen, den 22.10.2015
Karsten Birkholz
Amtsdirektor

Festsetzung der Hundesteuer für das Kalen-
derjahr 2016 der Gemeinde Prötzel durch 
öffentliche Bekanntmachung
Diese Festsetzung durch öffentliche Bekannt-
machung betrifft gemäß § 12a Kommunal-
abgabengesetz für das Land Brandenburg 
(KAG) alle Hundesteuerpfl ichtigen, die im 
Kalenderjahr 2016 die gleiche Hundesteuer wie 
im Vorjahr zu entrichten haben. Für sie wird 
die Hundesteuer für das Kalenderjahr 2016 
gem. Hundesteuersatzung vom 24.10.2011 der 
Gemeinde Prötzel, veröffentlicht im Amtsblatt 
für das Amt Barnim-Oderbruch, Nr.12, S. 13-
15 vom 01.12.2011 durch diese öffentliche 
Bekanntmachung mit dem zuletzt für das Ka-

Amt Barnim-Oderbruch 
Gemeinde Reichenow-Möglin
BEKANNTMACHUNG
Die Gemeindevertretung Reichenow-Möglin 
hat folgende Beschlüsse gefasst:
öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung 
Reichenow-Möglin vom 01.10.2015:
Beschluss Nr: GV R-M/20151001/Ö14
Beschluss:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde 
Reichenow-Möglin beschließt:
1. Die eingegangenen Stellungnahmen der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB bzw. der 
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 2 BauGB wurden 
geprüft und deren Behandlung entsprechend 
den jeweiligen Empfehlungen in den jeweiligen 
Abwägungstabellen (Anlage 1) beschlossen.

lenderjahr 2015 veranlagten Betrag festgesetzt. 
Diese Steuerfestsetzung hat mit dem Tag der öf-
fentlichen Bekanntmachung die Rechtswirkung 
eines schriftlichen Steuerbescheides.
Die Hundesteuersätze bleiben gegenüber dem 
Vorjahr unverändert. Sie betragen:

für den 1. Hund 20,00 €
für den 2. Hund 49,00 €
für den 3. und jeden
weiteren Hund 70,00 €
für gefährliche Hunde 255,00 €

Jeder Hundehalter ist verpfl ichtet Änderungen 
bei der Haltung der Hunde dem Amt Barnim-
Oderbruch mitzuteilen.
Soweit Änderungen in den Besteuerungsgrund-
lagen eintreten, wird hierüber ein entsprechen-
der Hundesteuerbescheid erteilt.
Zahlungsaufforderung
Die Steuerpfl ichtigen, die keine Ermächtigung 
zur Abbuchung der Hundesteuer erteilt haben, 
werden gebeten, die Hundesteuer 2016 - wie im 
zuletzt ergangenen Bescheid festgesetzt - unter 
Angabe des Zahlungsgrundes (Kassenzeichen 
des Steuerbescheides) zu entrichten.
Konto-Nr.: 1300022236
BLZ: 17054040
Sparkasse Märkisch Oderland
IBAN: DE44170540401300022236
BIC/SWIFT: WELADED1MOL
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb 
eines Monats nach öffentlicher Bekanntma-
chung Widerspruch erhoben werden. Der Wi-
derspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift 
beim Amt Barnim-Oderbruch, Kämmerei SG 
Steuern, Freienwalder Str. 48, in 16269 Wriezen 
einzureichen.
Bitte beachten Sie:
Die Einlegung eines Widerspruchs ändert nichts 
an der fristgerechten Zahlungspfl icht.

Wriezen, den 22.10.2015
Karsten Birkholz
Amtsdirektor
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Festsetzung der Zweitwohnungssteuer 
für das Kalenderjahr 2016 der Gemeinde 
Reichenow-Möglin durch öffentliche Be-
kanntmachung
Diese Festsetzung durch öffentliche Bekannt-
machung betrifft gemäß § 12a Kommunal-
abgabengesetz für das Land Brandenburg 
(KAG) alle Zweitwohnungssteuerpfl ichtigen, 
die im Kalenderjahr 2016 die gleiche Zweit-
wohnungssteuer wie im Vorjahr zu entrichten 
haben. Für sie wird die Zweitwohnungssteuer 
für das Kalenderjahr 2016 gem. Zweitwoh-
nungssteuersatzung vom 11.04.2005 der 
Gemeinde Reichenow-Möglin, veröffentlicht 
im Amtsblatt für das Amt Barnim-Oderbruch, 
Nr. 06, S. 6 - 7 vom 01.06.2005 durch diese 
öffentliche Bekanntmachung mit dem zuletzt 
für das Kalenderjahr 2015 veranlagten Betrag 
festgesetzt. Diese Steuerfestsetzung hat mit 
dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung 
die Rechtswirkung eines schriftlichen Steu-
erbescheides.
Der Steuersatz  für die Zweitwohnungssteuer 
bleibt gegenüber dem Vorjahr unverändert. Er 
beträgt: 4 %
Soweit Änderungen in den Besteuerungsgrund-
lagen eintreten, wird hierüber ein entsprechen-
der Zweitwohnungssteuerbescheid erteilt.
Zahlungsaufforderung
Die Steuerpfl ichtigen, die keine Ermächtigung 
zur Abbuchung der Zweitwohnungssteuer 

2. Die Öffentlichkeit sowie die Behörden und 
sonstigen Träger öffentlicher Belange, die im 
Rahmen der  Beteiligung eine Stellungnahme 
abgegeben haben, sind über das Ergebnis zu 
informieren.
3. Die 1. Änderung des Flächennutzungsplans 
mit integriertem Landschaftsplan der Gemeinde 
Reichenow-Möglin, OT: Möglin wird in der 
vorliegenden Fassung vom September 2015 
(Feststellungsbeschluss) beschlossen. Die 
Begründung wird in der vorliegenden Fassung 
vom September 2015 gebilligt.
4. Die 1. Änderung des Flächennutzungsplans 
mit integriertem Landschaftsplan der Gemeinde 
Reichenow-Möglin, OT: Möglin ist der höheren 
Verwaltungsbehörde zur Genehmigung vorzu-
legen. Die Erteilung der Genehmigung ist orts-
üblich bekannt zu machen. Die 1. Änderung des 
Flächennutzungsplans mit integriertem Land-
schaftsplan der Gemeinde Reichenow-Möglin, 
OT: Möglin ist mit der Begründung und der 
umfassenden Erklärung über die Art und Weise, 
wie die Umweltbelange und die Ergebnisse 
der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 
in dem Flächennutzungsplan berücksichtigt 
wurden und aus welchen Gründen der Plan nach 
der Abwägung mit den geprüften, in Betracht 
kommenden anderweitigen Planungsmöglich-
keiten gewählt wurde, zu jedermanns Einsicht 
bereit zu halten.
Beschlussfähigkeit:
Mitglieder: 9, davon anwesend: 8, davon wegen 
Mitwirkungsverbot nach § 22 der BbgKVerf 
ausgeschlossen: 1
Abstimmungsergebnis:
Dafür: 7, Dagegen: 0, Enthaltung: 0

erteilt haben, werden gebeten, die Zweitwoh-
nungssteuer 2016 - wie im zuletzt ergangenen 
Bescheid festgesetzt - unter Angabe des Zah-
lungsgrundes (Personenkonto-Nr./Kassenzei-
chen des Steuerbescheides) zu entrichten.
Konto-Nr.: 1300022236
BLZ: 17054040
Sparkasse Märkisch Oderland
IBAN: DE44170540401300022236
BIC/SWIFT: WELADED1MOL
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb 
eines Monats nach öffentlicher Bekanntma-
chung Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist beim Amt Barnim-Oderbruch 
- Der Amtsdirektor -, Freienwalder Str. 48, 
16269 Wriezen schriftlich oder zur Nieder-
schrift einzulegen.
Bitte beachten Sie:
Die Einlegung eines Widerspruchs ändert nichts 
an der fristgerechten Zahlungspfl icht.

Wriezen, den 22.10.2015
Karsten Birkholz
Amtsdirektor

Festsetzung der Grundsteuer für das Ka-
lenderjahr 2016 der Gemeinde Reichenow-
Möglin durch öffentliche Bekanntmachung
Diese Festsetzung durch öffentliche Bekannt-
machung betrifft alle Grundsteuerpfl ichtigen,
die im Kalenderjahr 2016 die gleiche Grund-
steuer wie im Vorjahr zu entrichten haben.
Für sie wird die Grundsteuer für das Kalender-
jahr 2016 gem. § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz 
durch diese öffentliche Bekanntmachung mit 
dem zuletzt für das Kalenderjahr 2015 veran-
lagten Betrag festgesetzt.
Diese Steuerfestsetzung hat mit dem Tag der 
öffentlichen Bekanntmachung die 
Rechtswirkung eines schriftlichen Steuerbe-
scheides.
Die Grundsteuerhebesätze bleiben gegenüber 
dem Vorjahr unverändert. Sie betragen:
a) für die land- und forst-

wirtschaftlichen Betriebe
Grundsteuer A 250 v.H.

b) für die Grundstücke 
Grundsteuer B 350 v.H.

der Steuermessbeträge.
Soweit Änderungen in den Besteuerungsgrund-
lagen oder durch Eigentumswechsel eintreten, 
wird hierüber ein entsprechender Grundsteu-
erbescheid erteilt.
Zahlungsaufforderung
Die Steuerpfl ichtigen, die keine Ermächtigung 
zur Abbuchung der Grundsteuer erteilt haben, 
werden gebeten, die Grundsteuer 2016 - wie im 
zuletzt ergangenen Bescheid festgesetzt - unter 
Angabe des Zahlungsgrundes (Personenkonto-
Nr./Kassenzeichen des Steuerbescheides) zu 
entrichten.
Konto-Nr.: 1300022236
BLZ: 17054040
Sparkasse Märkisch Oderland
IBAN: DE44170540401300022236
BIC/SWIFT: WELADED1MOL
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb 
eines Monats nach dieser öffentlichen Bekannt-
machung Widerspruch erhoben werden.

Der Widerspruch ist beim Amt Barnim-
Oderbruch - Der Amtsdirektor -, Freienwalder 
Str. 48, 16269 Wriezen schriftlich oder zur 
Niederschrift einzulegen.
Bitte beachten Sie:
Die Einlegung eines Widerspruchs ändert nichts 
an der fristgerechten Zahlungspfl icht.

Wriezen, den 22.10.2015
Karsten Birkholz
Amtsdirektor

Festsetzung der Hundesteuer für das Ka-
lenderjahr 2016 der Gemeinde Reichenow-
Möglin durch öffentliche Bekanntmachung
Diese Festsetzung durch öffentliche Bekannt-
machung betrifft gemäß § 12a Kommunal-
abgabengesetz für das Land Brandenburg 
(KAG) alle Hundesteuerpfl ichtigen, die im 
Kalenderjahr 2016 die gleiche Hundesteuer wie 
im Vorjahr zu entrichten haben. Für sie wird 
die Hundesteuer für das Kalenderjahr 2016 
gem. Hundesteuersatzung vom 01.11.2004 der 
Gemeinde Reichenow-Möglin, veröffentlicht 
im Amtsblatt für das Amt Barnim-Oderbruch, 
Nr.12, S. 17-19 vom 01.12.2004 durch diese 
öffentliche Bekanntmachung mit dem zuletzt 
für das Kalenderjahr 2015 veranlagten Betrag 
festgesetzt. Diese Steuerfestsetzung hat mit 
dem Tag der öffentlichen Bekanntmachung 
die Rechtswirkung eines schriftlichen Steu-
erbescheides.
Die Hundesteuersätze bleiben gegenüber dem 
Vorjahr unverändert. Sie betragen:

für den 1. Hund 21,00 €
für den 2. Hund 42,00 €
für den 3. und jeden
weiteren Hund 60,00 €
für gefährliche Hunde 255,00 €

Jeder Hundehalter ist verpfl ichtet Änderungen 
bei der Haltung der Hunde dem Amt Barnim-
Oderbruch mitzuteilen.
Soweit Änderungen in den Besteuerungsgrund-
lagen eintreten, wird hierüber ein entsprechen-
der Hundesteuerbescheid erteilt.
Zahlungsaufforderung
Die Steuerpfl ichtigen, die keine Ermächtigung 
zur Abbuchung der Hundesteuer erteilt haben, 
werden gebeten, die Hundesteuer 2016 - wie im 
zuletzt ergangenen Bescheid festgesetzt - unter 
Angabe des Zahlungsgrundes (Kassenzeichen 
des Steuerbescheides) zu entrichten.
Konto-Nr.: 1300022236
BLZ: 17054040
Sparkasse Märkisch Oderland
IBAN: DE44170540401300022236
BIC/SWIFT: WELADED1MOL
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diese Steuerfestsetzung kann innerhalb 
eines Monats nach öffentlicher Bekanntma-
chung Widerspruch erhoben werden. Der 
Widerspruch ist beim Amt Barnim-Oderbruch 
- Der Amtsdirektor -, Freienwalder Str. 48, 
16269 Wriezen schriftlich oder zur Nieder-
schrift einzulegen.
Bitte beachten Sie:
Die Einlegung eines Widerspruchs ändert nichts 
an der fristgerechten Zahlungspfl icht.

Wriezen, den 22.10.2015
Karsten Birkholz
Amtsdirektor
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BOV Groß Neuendorf / Ortwig
Verfahrensnummer: 3001 J

Schlussfeststellung
Im Bodenordnungsverfahren Groß Neuendorf / Ortwig wird gemäß § 63 (2) Landwirt-
schaftsanpassungsgesetz (LwAnpG)1 in Verbindung mit § 149 Flurbereinigungsgesetz 
(FlurbG)2 die Schlussfeststellung erlassen und folgendes festgestellt:
Die Ausführung des Bodenordnungsplanes, einschließlich seines 1. Nachtrages, ist bewirkt. 
Den Beteiligten stehen keine Ansprüche mehr zu, die im Bodenordnungsverfahren hätten 
berücksichtigt werden müssen.
Die öffentlichen Bücher sind berichtigt.
Die Aufgaben der Teilnehmergemeinschaft sind abgeschlossen. Damit erlischt die Teilneh-
mergemeinschaft des Bodenordnungsverfahrens Groß Neuendorf / Ortwig als Körperschaft 
des öffentlichen Rechts gemäß § 63 Abs. 2 LwAnpG in Verbindung mit § 149 Abs. 4 FlurbG. 
Es erlöschen auch die Rechte und Pfl ichten des Vorstandes der Teilnehmergemeinschaft für 
das o. g. Verfahren.
Das Bodenordnungsverfahren ist mit der Zustellung der unanfechtbaren Schlussfeststellung 
an die Teilnehmergemeinschaft beendet.
Gründe
Der Abschluss des Bodenordnungsverfahrens durch die Schlussfeststellung ist sachlich 
gerechtfertigt. Der Bodenordnungsplan, einschließlich seines 1. Nachtrages, wurde in allen 
Teilen ausgeführt. Insbesondere ist das Eigentum an den neuen Grundstücken auf die im 
Bodenordnungsplan genannten Beteiligten vollständig übergegangen.
Die gemeinschaftlichen Anlagen wurden entsprechend ihrer Zweckbestimmung in dem fest-
gelegten Um-fang ordnungsgemäß ausgebaut. Die Pfl ichten zu ihrer laufenden Unterhaltung 
sind auf die Unterhaltungspfl ichtigen übergegangen.
Da somit weder Ansprüche der Beteiligten noch sonstige Angelegenheiten vorhanden sind, 
die im Bodenordnungsverfahren hätten geregelt werden müssen, war das Verfahren durch 
Schlussfeststellung abzuschließen.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Schlussfeststellung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch 
erhoben werden. Die Frist beginnt mit dem 1. Tag der öffentlichen Bekanntmachung. Der 
Widerspruch ist beim 

Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und Flurneuordnung, 
Dienstsitz Fürstenwalde
Rathausstraße 6
15517 Fürstenwalde

schriftlich oder zur Niederschrift einzulegen.
Gegen die Schlussfeststellung steht auch dem Vorstand der Teilnehmergemeinschaft der 
Widerspruch an die obere Flurbereinigungsbehörde zu.
Groß Glienicke, den 06.11.2015
Im Auftrag

LAND BRANDENBURG

Landesamt für Ländliche Entwick-
lung, Landwirtschaft und
Flurneuordnung
Abteilung 2
Landentwicklung und Flurneuordnung

1 LwAnpG in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Juli 1991 (BGBl. I S. 1418), zuletzt 
geändert durch Art. 40 des Gesetzes vom 23. Juli 2013 (BGBl. I S. 2586)

2 FlurbG in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 546), zuletzt ge-
ändert durch Art. 17 des Gesetzes vom 19.Dezember 2008 (BGBl. I S. 2794)

ENDE DES AMTLICHEN TEILS

Bekanntmachung
Teiljagdgenossenschaft 
„Dabrikower Holz“
Die Grundstückseigentümer der Gemar-
kungen Sternebeck und Harnekop der 
Gemeinde Prötzel, die im Jagdkataster 
eingetragen sind, werden hiermit zur 
Vollversammlung der Teiljagdgenossen-
schaft „Dabrikower Holz“ Harnekop / 
Sternebeck  für Dienstag, den 12. Januar 
2016 um 19:00 Uhr in das Gemeindehaus 
Harnekop, Am Anger in 15345 Harnekop, 
recht herzlich eingeladen.
Tagesordnung:
1. Eröffnung und Begrüßung
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Vorstellung Haushaltsplan
5. Entscheidung zur aufgelaufenen Wild-

schadenpauschale bis 31.03.2015
8. Diskussion 
9. Beschlussfassungen
10. Schlusswort
Auszug aus der Satzung:
§ 7 Abs. 1 Zur Teilnahme an der Jagd-
genossenschaftsversammlung sind alle 
Mitglieder der Teiljagdgenossenschaft 
berechtigt. Sie können sich durch ihre 
gesetzlichen Vertreter oder nach Maßga-
be des § 10 Abs. 4 dieser Satzung durch 
Bevollmächtigte vertreten lassen. Die Voll-
macht ist schriftlich zu erteilen und dem 
Jagdvorstand oder dessen Beauftragten zu 
Beginn der Versammlung vorzulegen.
§ 10 Abs. 1 Beschlüsse der Teiljagdgenos-
senschaft bedürfen gemäß §9 Abs.3 Bun-
desjagdgesetz sowohl der Mehrheit der 
anwesenden und vertretenen Jagdgenossen 
als auch bei der Beschlussfassung vertrete-
nen Grundfl äche ( doppelte Mehrheit ).
§ 10 Abs. 4 Jeder Jagdgenosse hat eine 
Stimme. Miteigentümer und Gesamthand-
seigentümer eines zum Gebiet der Teil-
jagdgenossenschaft gehörenden Grundstü-
ckes können ihr Stimmrecht nur einheitlich 
ausüben, sie haben dem Jagdvorstand 
schriftlich einen Bevollmächtigten zu 
benennen.
§ 10 Abs. 5 Ein bevollmächtigter Vertreter 
darf höchstens einen Jagdgenossen ver-
treten. Die von einem Bevollmächtigten 
vertretene Grundfl äche darf einschließlich 
seiner eigenen Grundfl äche ein Drittel des 
Gebietes der Jagdgenossenschaft nicht 
überschreiten.

Karsten Liebich
(Der Jagdvorsteher)
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Nach dem Kirchengesetz über die Friedhöfe (Friedhofsgesetz) vom 07.11.1992 hat 
der gemeinsame Gemeindekirchenrat der Ev. Kirchengemeinde Wriezen in seiner 
Sitzung vom 07.02.2012 nachfolgende

Friedhofsgebührenordnung
Für den Friedhof Neukietz der Ev. Kirchengemeinde Altmädewitz

beschlossen.

Die Ruhefristen werden wie folgt festgelegt:
Für Erdbeisetzungen in einer Wahlgrabstätte auf  25 Jahre
Für Urnenbeisetzungen in einer Urnenwahlgrabstätte (wenn vorhanden) auf  20 Jahre
1. Erwerb des Nutzungsrechtes
Wahlgrabstätte
Einzelstelle  14,00 €/Jahr 350,00 €
Doppelstelle  28,00 €/Jahr 700,00 €
Verlängerung 14,00 €/Jahr bei einer Einzelstelle
 28,00 €/Jahr bei einer Doppelstelle
Wassergeld  6,00 €/Jahr 150,00 €
Gebühren für notwendige Friedhofsarbeiten 10,00 €/Jahr 250,00 €
(Abfallbeseitigung, Pfl ege der Begrenzungshecke etc.)
2. Bestattungsgebühren
Kirchgebühr
Nutzung Instrument/Kassettengerät  10,00 €
Organistengebühr  50,00 €
Die vorstehende Friedhofsgebührenordnung tritt nach der Veröffentlichung im Amtsblatt 
des Amtes Märkisch-Oderland am 01.04.2012 in Kraft.

Wriezen, den 07.02.2012 

Der gemeinsame Gemeindekirchenrat
der Kirchengemeinden Wriezen,
Altwriezen und Mädewitz.

Bürgersprechstunde mit dem 
Amtsdirektor

Interessierte Bürgerinnen und Bürger 
sind herzlich eingeladen, meine Bürger-
sprechstunde zur Diskussion gemein-
debezogener/amtsbezogener Themen 
wahrzunehmen.
Meine nächste Bürgersprechstunde 
fi ndet

am Donnerstag, dem 17. 12. 2015
in der Zeit von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr
im Amt Barnim-Oderbruch statt.

Eine vorherige telefonische Anmel-
dung für die Bürgersprechstunde ist 
nicht erforderlich, wird von mir aber 
empfohlen.
Zur Terminvereinbarung setzen Sie 
sich bitte mit Frau Rubin (Tel.: 033456-
39960,
E-mail: rubin@barnim-oderbruch.de) 
in Verbindung.

Karsten Birkholz
Amtsdirektor

Ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende …
Die Aufstellung des Sanitärcontainers, ein bestens vorbereiteter 24h-Tag, das En-
tenrennen mit Siegerenten, die Übergabe neuer Einsatzhelme sowie wetterfester 
Überjacken für die Jugend und ein MTW für uns … Dies alles sind Beweise dafür, 
dass sich die Bedingungen in unserer Ortswehr entschieden verbessert haben. 
All denen, die dazu beigetragen haben, ein herzliches Dankeschön!
Die Saison war auch für unsere Jugendwehr sehr erfolgreich. Die Kids haben mit Spaß 
an Wettkämpfen teilgenommen und spielerisch die Grundlagen der Feuerwehrarbeit 
kennengelernt.
Wir wünschen den Kameraden der Alters- und Ehrenabteilung sowie ihren Familien 
eine besinnliche Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest und einen ruhigen Jahres-
wechsel 2016! 
Mögen die Feiertage einsatzfrei bleiben.

Ein Weihnachtsmann, das ist doch klar,
der kommt bestimmt auch dieses Jahr.

Geschenke gibt’s, ja das ist wahr,
das weiß ich noch vom letzten Jahr.

Alles Gute für das neue Jahr wünschen euch Dirk und Tom Regenberg
FF Neurüdnitz

An die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen
und Jugendfeuerwehr von Neurüdnitz

Einladung
Hiermit werden alle Senioren und die 
Mitglieder der Kirchgemeinde von 
Mädewitz recht herzlich zur diesjähri-
gen Weihnachtsfeier eingeladen.

Sie fi ndet am Montag,
den 7. Dezember 2015,
ab 14:00 Uhr
im Neumädewitzer Bürgerhaus statt.

Die Reetzer Sänger tragen mit ihren 
Liedern zur Unterhaltung bei. Wir freu-
en uns auf einen netten Nachmittag.
Helga Scholz
Ortsvorsteherin von Mädewitz
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Redaktionsschluss

für die nächste Ausgabe des Amtsblattes (Januar 2016)

ist der 05. 12. 2015

DEZEMBER 2015 
VERANSTALTUNGEN IN DEN GEMEINDEN

Datum/Uhrzeit Art der Veranstaltung

04.12./19:00 Musical & Revue
05.12./19:00 „Musical-Christmas 2015“
06.12./16:00 Filmtheater Bad Freienwalde
09.12./19:00
10.12./19:00
11.12./19:00
12.12./19:00
13.12./16:00

06.12. Seniorenweihnachtsfeier
 Agrogenossenschaft
 Neuküstrinchen

06.12./15:30 Weihnachtsfeier in Güstebieser Loose
 Bürgerhaus

10.12./14:00 Weihnachtsfeier der Senioren
 Agrarprodukte Altreetz

12.12. Weihnachtsfeier des
 Geschichtsvereins Altreetz

13.12./14:30 Seniorenweihnachsfeier in Prötzel

16.12./15:00 Seniorenweihnachtsfeier in Reichenow
 Festscheune der Familie Wegner

19.12./15:00 Kindertheater, Puppenspielr
 ab 4 Jahre „Die Schneekönigin“
 Filmtheater Bad Freienwalde

22.12. Weihnnachtssingen
 Kirche Altreetz

28.12./10:30 Jahresausklang des Angeljahres
 Festplatz in Güstebieser Loose

Werben im Amtsblatt 
kommt an!

www.3-2-7.de
Fortunato Werbung,
Ihr Partner für mehr
als 40 Amtsblätter
im Land Brandenburg


